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*Die Agentur f¿r den Effektmarkt hat am 8.6.2010 die Genehmigung f¿r die Verºffentlichung des Prospekts mit einbezogenen 
Verwaltungsregeln herausgegeben. Die Verwaltungregeln des Umbrellafonds  INFOND treten am 18.7.2010 in Kraft.  

** Alle Teilfonds des Umbrellafonds INFOND sind mit der Weisung des Rates ¿ber kollektive Investitions¿bernahmen f¿r 
Investitionen in ¦bertragungswertpapiere (85/611/EEC mit Ergªnzungen) abgestimmt.  
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Die Zugªnglichkeit des Prospekts des Umbrellafonds mit einbezogenen Verwaltungsregeln, Prospektausz¿gen von Teilfonds sowie 
revidierten Jahres - und Halbjahresbericht des Um brellafonds.  
 
Der Prospekt des Umbrellafonds mit einbezogenen Verwaltungsregeln, den Prospektausz¿gen von Teilfonds sowie den letzten 
revidierten Halbjahres - und Jahresbericht des Umbrellafonds stehen dem Anleger an allen Aufnahmestellen der 
Verwaltungsge sselschaft kostenlos zu Verf¿gung.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft beziehungsweise die Aufnahmestellen m¿ssen dem Anleger, auf seinen Antrag hin, kostenlos  ein 
Exemplar des Prospekts des Umbrellafonds, ein Exemplar des revidierten Halbjahres - und Jahresberic htes des Umbrellafonds sowie 
die Prospektausz¿ge von einzelnen Teilfonds aushªndigen.  
 
Alle Dokumente ¿ber den Umbrellafonds und seine Teilfonds stehen auch auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 
www.infond.s i zur Verf¿gung.  
 
Die Anleger kºnnen zusªtzliche und nªhere Informationen im Zusammenhang mit der Geschªftstªtigkeit und den Anteilscheinen 
f¿r Teilfonds, an der Telefonnummer 02 229 2080 oder an der kostenlosen Telefonnummer 080 22 42 erhalten.  
 

http://www.infond.si/
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GRUNDANGABEN ¦BER DEN UMBRELLAFONDS  
Der Umbrella fonds INFOND ist auf der Grundlage der Gesetzgebung von Republik Slowenien, die den Bereich der Verwaltung von 
Investitionsfonds regelt , gestaltet.  
 
Die Agentur f¿r den Effektmarkt hat am 5.2.2009 eine Genehmigung f¿r die Verwaltung des Umbrella fonds INFOND 
herausgegeben.  
 
Der Umbrella fonds INFOND ist keine Rechtsperson. Das Vermºgen des Umbrella fonds verwaltet die Verwaltungsgesellscha ft gemªÇ 
den Grundsªtzen der Diffusion von Risiken im ausschlieÇlichen Interesse der Inhaber von Anteils cheinen der Teilfonds.  
 
Der Umbrella fonds besteht aus Teilfonds, die durch einen speziellen Anlage ziel und ïpolitik bestimmt werden.  
 
Die Mittel und V erpflichtungen des einzelnen Teilfonds sind getrennt von Mitteln und Verpflichtungen anderer Investitions - und 
Teilfonds sowie von Mitteln und Verpflichtungen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank des Umbrella fonds. Die Liste aller 
Teilfonds des Umbrella fonds ist im ANHANG E zu diesem Prospekt angef¿hrt.. 
 
VERWALTER DES UMBRELLAFONDS  
KBM-INFOND, Verwaltungsgesellschaft GmbH  ï Nova KBM Gruppe, Ulica Vita Kraigherja 5, SI -2000 Maribor.   
 
DEPOTBANK DES UMBRELLAFONDS 
Nova Ljubljanska Bank, AG, Trg Republike 2, SI-1520 Ljubljana. 
 
ERM CHTIGTER GESCH FTST TIGKEITSB¦CHPR¦FER F¦R DAS JAHR 2009  
Die letzte Revision wurde von Ernst&Young, GmbH, Dunajska 111, SI-1000 Ljubljana  vorgenommen.  
 
AUFSEHER ¦BER DIE GESCH FTST TIGKEIT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT  
Die Agentur f¿r den Effektmarkt, Poljanski nasip 6, SI-1000 Ljubljana, Republik Slowenien (www.a -tvp.si).  
 
VERWALTUNGSREGELN DES UMBRELLAFONDS  
Die Verwaltungsregeln des Umbrella fonds INFOND (im Weiteren Umbrella fonds) sind Bestandteil dieses Prospekts. Im P rospekt sind 
Bestimmungen f¿r die Verwaltungsregeln, die sich auf alle Teilfonds des Umbrellafonds beziehen, angegeben, was bedeutet, dass 
f¿r den einzelnen Teilfonds keine gesonderten Verwaltungsregeln gelten, sondern sind die Besonderheiten von Teilfonds  in den 
Verwaltungsregeln des Umbrella fonds bestimmt. Gesonderte Bestimmungen von Verwaltungsregeln, die sich nur auf den einzelnen 
Teilfonds des Umbrella fonds beziehen, sind im ANHANG F zu diesem Prospekt ( Sondert eil) bestimmt.  
Die Verwaltungsregeln des Umbrellafonds  regeln den Inhalt von Rechtsverhªltnissen zwischen der Verwaltungsgesellschaft, die den 
Umbrella fonds verwaltet und den Inhabern von Anteil scheinen der Teilfonds:  

 Anlage ziele und ïpolitik von Teilfonds, einschlieÇlich der Einschrªnkungen von Anlagen  sowie der Verschuldung von Teilfonds;  

 Art der Verwertung (Einbehaltung beziehungsweise Verteilung) des Reingewinns beziehungsweise der Einnahmen von Teilfonds;  

 Arten von Kosten, die unmittelbar oder mittelbar die Inhaber von Anteil scheinen der Teilfonds belasten;  

 Referenzwªhrung und die Abrechnungsperiode des Reinwertes der Mittel und des  Anteilw ert es von Teilfonds;  

 Art der Benachrichtigung der ¥ffentlichkeit und Inhaber von Anteil scheinen ¿ber die finanzielle und rechtliche Lage von 
Teilfonds,  ¿ber ihre Geschªftstªtigkeit und anderen wichtigen Rechts- und Geschªftsereignissen, die mit den Teil- oder dem 
Umbrella fonds verbunden sind;   

 Rechte der Inhaber von Anteil scheinen, das Ausgaben - und R¿cknahmeverfahren von Anteil scheinen sowie die Art de r 
Errechnung ihrer Kauf - und R¿ckkaufswerte;  

 Austiegsbedingungen beziehungsweise die Auszahlungen aus einzelnen Teilfonds und gleichzeitigem Einstieg beziehungsweise 
Einzahlung in einen anderen Teilfonds ohne Zwischen r¿cknahme des R¿ckkaufwertes des Antei lscheines (¦bergang zwischen 
Teilfonds) und die Kosten des ¦bergangs zwischen Teilfonds;   

 Dauer des Teilfonds, das Verfahren der Zwischeneinstellung von Ausgaben und R¿cknahmen von Anteilen  des Teilfonds, das 
¦bertragungsverfahren der Verwaltung des Teilfonds beziehungsweise des Umbrella fonds auf eine andere 
Verwaltungsgesellschaft, das Umgestaltungsverfahren des Teilfonds, das Wechselverfahren der Depotbank des Umbrella fonds 
sowie Gr¿nde f¿r die Liquidierung auf der Grundlage des Beschlusses der Verwaltungsgesellschaft und die Beschreibung des 
Liquidierungsverfahrens des Einzelteil - und Umbrella fonds;  

 
Verfahren der  nderung von Verwaltungsregeln  
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsregeln f¿r den Umbrella fonds nur auf der Grundlage der Zustim mung der 
Agentur f¿r den Effektmarkt (im Weiteren ATVP) ªndern. Im Fall, wo die Verwaltungsgesellschaft die Anlage politik des 
Umbrella fonds wesentlich verªndern will, muss sie die Genehmigung  von ATVP f¿r eine solche  nderung einholen. Es zªhlt schon, 
dass ATVP der Verwaltungsgesellschaft eine Genehmigung  f¿r die wesentliche Verªnderung der Anlage politik herausgegeben hat, 
wenn sie eine Zustimmung zur  nderung von Verwaltungsregeln des Umbrella fonds ausgestellt hat. Die  nderung von 
Verwaltungsregeln des Umbrella fonds, ist f¿r alle Inhaber von Anteil scheinen des Teilfonds von irgendeinem Teilfonds des 
Umbrella fonds verbindlich. Insofern die Verwaltungsgesellschaft nur die Verwaltungsregeln, die spezifisch sind und sich auf den 
einzelnen Teilfonds des Umbrell afonds beziehen, verªndert hat, bezieht sich die  nderung nur auf die Inhaber von Anteil scheinen 
des Teilfonds, dessen Verwaltungsregeln sich verªndern und ist f¿r sie verbindlich.  
Binnen acht Tagen von der Erlangung der Zustimmung von ATVP zu den  nderungen von Verwaltungsregeln des Umbrella fonds, 
wird die Verwaltungsgesellschaft eine Benachrichtigung ¿ber die  nderung von Verwaltungsregeln des Umbrella fonds in der 
Tageszeitung VeŘer und auf der Internetseite www.infond .si verºffentlichen. Die Inhaber von Anteilscheinen der Teilfonds des 
Umbrellafonds, werden persºnlich in 15 Tagen vom Erhalt der Zustimmung von ATVP informiert werden. 
Insofern sich die  nderung von Verwaltungsregeln nur auf einen von den Teilfonds des Umbrella fonds bezieht, wird die 
Verwaltungsgesellschaft in 15 Tagen nach dem Erhalt der Zustimmung von ATVP zur  nderung, die Inhaber von Anteil scheinen von 
diesem Teilfonds schriftlich ¿ber die  nderung von Verwaltungsregeln informieren.  

http://www.infond.si/
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Die Verwaltungsre geln treten im Fall einer Umgestaltung der bestehenden Investmentfonds  in Teilfonds des Umbrella fonds am 30. 
Tag nach der ºffentlichen Verk¿ndigung ¿ber die Gestaltung des Umbrella fonds in Kraft. Es zªhlt, dass mit der Inkraftsetzung von 
Verwaltungsregeln der Umbrella fonds gestaltet wurde, die Investmentfonds  aber in seine Teilfonds umgestaltet wurden.  
 

DIE BEDEUTUNG DER AUSDR¦CKE   
 
Die einzelnen Bedeutungen und Abk¿rzungen, die im Text 
des Prospekts mit einbezogenen Verwaltungregeln des 
Umbrella fonds g ebraucht wurden, haben folgende 
Bedeutung:  
 
Agentur f¿r den Effektmarkt (ATVP) ï Aufsichtsinstitution, 
gegr¿ndet auf der Grundlage des Gesetzes, der den Bereich des 
Marktes der Finanzinstrumente regelt, und die Aufsicht ¿ber 
Beteiligte dieses Marktes erbr ingt sowie andere Aufgaben, die 
mit Vorschriften bestimmt sind, vollzieht. ATVP vollzieht die 
Aufgaben mit der Absicht der Sicherstellung von Bedingungen 
f¿r wirksames Wirken des Marktes der Finanzinstrumente und 
des Vertrauens der Anleger  in ihn.  
 
Verwal tungsgesellschaft (DZU) ïWirtschaftsgesellschaft mit Sitz 
in der Republik Slowenien, die die Genehmigung von ATVP f¿r 
die Dienstleistungsverrichtung der Verwaltung von 
Investitionsfonds eingeholt hat.  
 
Investitionsfonds - ¦bernahme, deren einzige Absicht  das 
ºffentliche Sammeln von Geldmitteln von nat¿rlichen und 
Rechtspersonen und das Anlegen  dieser Mitteln in Wertpapiere 
und andere liquide Finanz anlagen  nach dem Grundsatz der 
Diffusion von Risiken, ist.  Der Investitionsfonds kann als 
Investmentfonds  gestaltet werden beziehungsweise als 
Anlagegesellschaft gegr¿ndet werden.  
 
Investmentfonds  ï Investitionsfonds, gestaltet als getrenntes 
Vermºgen, unterteilt in Einheiten, deren Wert auf Antrag 
des Inhabers des Anteil scheins hin, aus diesem Vermºgen 
auszahlbar ist. Der Investmentfonds  wird von DZU nach dem 
Grundsatz der Diffusion von Risiken im ausschlieÇlichen 
Interesse der Inhaber von Anteil scheinen des 
Investmentfonds  verwaltet.   
 
Umbrella fonds ï Investmentfonds , zusammengesetzt aus zwei 
oder mehreren Teilf onds, die als getrenntes Vermºgen 
gestaltet sind, wobei jeder Teilfonds vom Sonderanlage ziel und 
ï Politik bestimmt wird.   
 
Depotbank  ï Depotbank des Investitionsfonds ist die 
Treuhandbank mit Sitz in der Republik Slowenien 
beziehungsweise die Filiale der Bank des Mitgliedsstaates oder 
eines fremden Staates, gegr¿ndet in der Republik Slowenien 
gemªÇ dem Gesetz, das den Bereich des Bankwesens regelt, das 
die Genehmigung der Bank Sloweniens f¿r die Verrichtung von 
Treuhanddienstleistungen f¿r Investitionsfonds eingeholt hat.  
 
Reinwert der Mittel (ŗVS) ï Wert aller Mittel des Teilfonds, 
verringert f¿r den Wert aller Verpflichtungen des Teilfonds.  
 
Anteil  des Teilfonds ï Vermºgen des Teilfonds ist in gleiche 
Anteile  unterteilt. Produkt der Anzahl aller Anteile  des 
Teilfonds und des Anteilw ertes des Teilfonds, ist der Reinwert 
von Mitteln des Teilfonds.   
 
Anteilwert  ï Wert, der besagt , w ie viel d er Einzelanteil  des 
Teilfonds wert ist.  
 

Anteil schein ï Nennwertpapier, der auf die bestimmten 
Anteile des Teilfonds  lautet.    
 
Ausgabepreis  des Anteil scheins ï ist derselbe, wie der Wert des 
Anteil scheins, erhºht um die Einstiegskosten. 
 
R¿ckkaufswert des Anteil scheins ï Er ist gleich, wie der Wert 
des Anteil scheins, verringert um die Ausstiegskosten.  
 
Einstiegserklªrung ï Erklªrung, gegeben auf einem 
Sonderformular, mit dem der Anleger  zu den 
Verwaltungsregeln des Umbrella fonds beitritt und der ihm 
das Recht gibt, aber nicht die Pflicht, dass er Geldmittel in den 
Teilfonds einzahlt.  
 
Antrag f¿r die Auszahlung der Mittel (Ausstiegserklªrung) ï 
Antrag, gegeben auf einem Sonderformular, mit dem der 
Anleger  anfordert, dass ihm der R¿ckkaufswert des Anteil scheins 
ausgezahlt wird.   
 
Gesetz ¿ber das Bankwesen (ZBan-1) ï Gesetz, das den 
Bereich von Kreditinstitutionen mit Sit z in der Republik 
Slowenien und die Bedingungen, unter denen die Personen 
mit Sitz auÇerhalb der Republik Slowenien ihre 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Republik Slowenien  
(Gesetzblatt RS, Nr. 131/06 mit  nderungen) erbringen kºnnen, 
regelt.   
 
Gesetz ¿ber die Einkommenssteuer der Rechtspersonen 
(ZDDPO-2) ï Gesetz, das das System regelt und die 
Verpflichtung der Steuerzahlung vom Einkommen der 
Rechtspersonen (Gesetzblatt  RS, Nr. 117/06 mit  nderungen) 
einf¿hrt.  
 
Gesetz ¿ber die Einkommenssteuer (ZDoh-2) ï Gesetz, das 
das System regelt und die Verpflichtung der 
Einkommenssteuerzahlung  (Gesetzblatt RS, Nr. 117/06 mit 
 nderungen) einf¿hrt.  
 
Gesetz ¿ber die Investitionsfonds und 
Verwaltungsgesellschaften (ZISDU -1) ï Gesetz, dass die 
Bedingungen f¿r die Gr¿ndung von Investitionsfonds und 
Verwaltungsgesellschaften bestimmt, sowie die Aufsicht 
deren Geschªftstªtigkeit, die Verkaufsbedingungen von 
Anteil scheinen beziehungsweise der Aktien von 
Investitionsfonds in der Republik Slowenien, 
Dienstleistungsarten, di e von anderen Personen f¿r 
Investitionsfonds verrichtet werden und den Bereich der 
Verrichtung dieser Dienstleistungen, sowie auch die Aufsicht 
und die Verwaltung der Pensions Investmentfonds  
(Gesetzblatt RS, Nr. 110/02 mit  nderungen) regelt.  
 
Gesetz ¿ber die Vermeidung von Geldwªsche und der 
Finanzierung von Terrorismus (ZPPDFT) ï Gesetz, das die 
MaÇnahmen, die zustªndigen Organe sowie Verfahren f¿r 
die Ermittlung und Vermeidung der Geldwªsche und der 
Finanzierung des Terrorismus  (Gesetzblatt RS, Nr. 60/07) 
bestimmt.   
 
Gesetz ¿ber den Markt der Finanzinstrumente (ZTFI) ï 
Gesetz, das das Wirken des Kapitalmarktes in der Republik 
Slowenien (Gesetzblatt RS Nr. 67/07 mit  nderungen) regelt.  
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1. GESAMTANLAGEREGELN  

1.1. Einf¿hrung  

 
Der Umbrellafonds bietet de n Anlegern die Mºglichkeit der 
Investierung in auserwªhlte Wertpapiere und andere liquide 
Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Diffusion von Risiken 
mit der Absicht der Erhºhung des investierten Kapitals und 
der Erhaltung der hohen Anlageliquiditªt.  
 
Der Anleger hat hinsichtlich seiner Bed¿rfnisse und 
Vorausdenkungen der zuk¿nftigen Marktbewegungen, die 
Mºglichkeit des Investierens in einen oder mehrere Teilfonds 
des Umbrellafonds, die sich untereinander je nach Anlageziel 
und ïpolitik unterscheiden.  
 
In diesem Kapitel sind nur die Anlageregeln angef¿hrt, die 
allen Teilfonds des Umbrellafonds gemeinsam sind, die 
Anlageziele und ïpolitik von einzelnen Teilfonds sind aber im 
ANHANG F zum Prospekt bestimmt.   

1.2. Zulªssige Anlagen  

 
Der Einzelteilfonds wird die Mittel, nachstehend angef¿hrte 
Finanzinstrumente, nur im Rahmen seiner Anlageziele und ï
politik investieren.  

A. ¦bertragungswertpapiere und Instrumente des 
Geldmarktes  

 
Die Anlagen der Teilfonds des Umbrellafonds werden 
investiert in:  
 
a) Marktwertp apiere, wie Eigent¿mer- und 
Schuldnerwertpapiere, und in Instrumente des Geldmarktes 
mit denen an organisierten Mªrkten, die im ANHANG D des 
Prospekts angef¿hrt sind, gehandelt wird;  
 
b) Wertpapiere, erworben im Verfahren des Erstverkaufs, 
aber nur unter der Bedingung, dass im Prospekt, auf 
Grundlage dessen der Erstverkauf dieser Wertpapiere 
erbringt wird, die Verpflichtung des Ausstellers bestimmt ist, 
die besagt, dass er die Einstufung dieser Wertpapiere auf 
mindestens einen von den organisierten Mªrkte von der Liste 
der organisierten Mªrkte, angef¿hrt im ANHANG D zu 
diesem Prospekt, anfordern wird und dass sie tatsªchlich in 
das Handeln auf dem auserwªhlten organisierten Markt in 
einem Jahr nach der Ausgabe eingestuft sein werden;  
 
c) Instrumente des Ge ldmarktes, mit denen nicht auf dem 
organisierten Effektmarkt gehandelt wird, sondern nur, 
wenn diese Instrumente entsprechend liquide sind, wenn 
man ihren Wert jederzeit genau bestimmen kann und auch 
noch andere Bedingungen aus Punkt 8 des ersten Absatzes 
des Paragraph 64 von ZISDU-1 erf¿llt sind;  
 
d) Einzelteilfonds des Umbrellafonds kºnnen hºchstens 10% 
seiner Mittel auch in andere ¦bertragungswertpapiere und 
Instrumente des Geldmarktes, die nicht die Bedingungen aus 
den Unterpunkten a) bis e) zu diesem Punkt erf¿llen, anlegen 
wobei diese Anlagen nicht von den Anlagezielen und ïpolitik 
des Einzelteilfonds abtretten d¿rfen und d¿rfen nicht wichtig 
auf seine Gewagtheit Einfluss nehmen.  

B. Bankdepots  

 
Teilfonds werden ihre Mittel in Bankdepots bei 
Kreditin stitutionen mit Sitz in der RS bzw. bei 

Kreditinstitutionen mit Sitz in dem Mitgliedsstaat, der 
Unterfertiger der Vereinigung ¿ber den Europªischen 
Wirtschaftsraum ist bzw. bei Kreditinstitutionen des 
Mitgliedsstaates OECD bzw. bei Kreditinstitutionen eine s 
fremden Staates, falls f¿r ihn mindestens die selben strengen 
Regeln ¿ber die Bewªltigung der Risiken und die Regeln der 
Geschªftstªtigkeitssorgfalt sowie der Depotsicherheit, wie sie 
in ZBan-1 bestimmt sind, gelten, investieren.  
 
Teilfonds kºnnen ihre Mittel nur in Bankdepots mit 
Einsichtnahme oder mit Abberufung oder in festliegende 
Depots, bei denen aus dem Vertrag ¿ber die Hinterlegung 
von Mitteln, das Recht zur Geldabhebung vor der Fªlligkeit 
hervorgeht, und dass sie in hºchstens 12 Monaten fªllig sind, 
investieren.  

C. Andere offene Investitionsfonds  

 
Teilfonds werden in Anteile bzw. in Aktien anderer 
Investitionsfonds (Zielfonds) investieren, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft des Investitionsfonds, dessen Anteile 
bzw. Aktien Gegenstand der Anlagen sind, eine 
Genehmigung der zustªndigen Behºrdeorganen f¿r die 
Verwaltung dieses Fonds hat und bei denen die 
Verwaltungsprovision keine 5% ¿berschreitet. Die 
Verwaltung und Geschªftstªtigkeit dieses Investitionsfonds, 
m¿ssen Gegenstand der Aufsicht sein, die seitens der 
zustªndigen Aufsichtsinstitutionen als qualitativ und 
inhaltlich gleichwertig der Aufsicht, die von ZISDU -1 und ZTFI 
bestimmt wird, betrachtet wird und dass eine ausreichende 
Mitarbeit zwischen den Aufsichtsinstitutionen gesichert ist. 
Die Sicherheitsstufe von Anlegern dieses Investitionsfonds 
muss der Sicherheitsstufe von Anlegern, die von ZISDU -1 und 
ZTFI bestimmt wird, gleich sein und vor allem, dass die 
Regeln hinsichtlich der Aus - und Entleihung, des Verkaufs 
von ¦bertragungswertpapieren und Instrumenten des 
Geldmarktes ohne Deckung sowie ¿ber die VerªuÇerung der 
Mittel des Investitionsfonds den Antrªgen von ZISDU-1 gleich 
sind. Die Geschªftstªtigkeit dieser Investitionsfonds, muss 
Gegenstand der Berichtserstattung in Halbjahres - und 
Jahresberichten sein, aus denen die Mittel, die 
Verpflichtungen und die Einkommen aus der 
Geschªftstªtigkeit der Investitionsgesellschaft in der 
Berichterstattungsperiode ersichtlich sind und Gegenstand 
der Benachrichtigung der ¥ffentlichkeit.  

ŗ. Durchgef¿hrte Finanzinstrumente  

 
Teilfonds werden die Mittel nicht in durchgef¿hrte 
Finanzinstrumente investieren.  

D. Strukturierte Finanzinstrumente mit eingebauten 
durchgef¿hrten Finanzinstrumenten  

 
Teilfonds werden die Mittel nicht in strukturiert e 
durchgef¿hrte Finanzinstrumente investieren.  

1.3. Exponiertheit des Umbrella - und Teilfonds  

 
In diesem Kapitel sind die Grund - und 
Sondereinschrªnkungen der Exponiertheit der Teilfonds zum 
Einzelaussteller und zu bestimmten Ausstellern von 
Finanzinstru menten angef¿hrt. Es sind auch andere 
Investitionseinschrªnkungen von Teilfonds gemªÇ den 
Bestimmungen von ZISDU -1 und Vorschriften, die auf ihrer 
Grundlage herausgegeben wurden, angef¿hrt.  
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Anlage neinschrªnkungen  
 
1) Die grºÇte zulªssige Exponiertheit zur Einzelperson:  
 
a) Der Einzelteilfonds kann hºchstens 5% der Mittel in 

Wertpapiere oder Instrumente des Geldmarktes, die 
seitens des Einzelausstellers herausgegeben wurden, 
angelegt haben;  

 
b) Der Einzelteilfonds darf nicht mehr als 20% seiner Mittel 

in Depot s bei Einzelkrediteinrichtungen angelegt haben;  
 

c) Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1) a) wird 
der Einzelteilfonds des Umbrellafonds hºchstens 10% 
seiner Mittel in Wertpapiere oder Instrumente des 
Geldmarktes, des Einzelausstellers, investieren, der  
Gesamtwert dieser Anlagen wird keine 40% aller Mittel 
des Einzelteilfonds des Umbrellafonds ¿berschreiten. 
Jeder Teilfonds des Umbrellafonds wird in diese Art der 
Anlagen mit der Absicht der Verwertung von g¿nstigen 
Marktgelegenheiten investieren.  

 
d) Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1) c) bezieht 

sich die 40% Einschrªnkung nicht auf Marktwertpapiere 
und Instrumente des Geldmarktes, wenn er Aussteller ist 
bzw. die Republik Slowenien oder ihre lokale, regionale 
Gemeinschaft, Einzelmitgliedsstaat der E uropªischen 
Union ist oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
fremder Staat oder einzelne ºffentliche internationale 
Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten 
gehºren, f¿r sie b¿rgt, oder auf bestimmte Arten von 
Schuldverschreibungen, die se itens von 
Krediteinrichtungen, die ihre Filiale mit Sitz in der 
Republik Slowenien oder einem Mitgliedsstaat haben 
und die dem Gesetz nach Gegenstand der Aufsicht des 
zustªndigen Organs des ºffentlichen Rechtes, der f¿r 
den Schutz der Inhaber Schuldverschr eibungen nºtig ist, 
haben;  

 
e) Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkten 1) a) und 

1) b) darf der Einzelteilfonds des Umbrellafonds nicht 
zur Einzelperson ausgesetzt sein bzw. darf nicht mehr 
als 20% seiner Mittel in Kombinationen folgender 
Anlageformen ang elegt haben: Wertpapiere 
herausgegeben seitens Einzelperson und Depots bei 
dieser Einzelperson;  

 
f)  Einschrªnkungen von Punkten 1) a) bis einschlieÇlich 1) 

e), sowie die Einschrªnkungen aus Punkt 2) kºnnen nicht 
kombiniert werden, deswegen d¿rfen die Anlagen des 
Einzelteilfonds in Wertpapiere oder Instrumente des 
Geldmarktes, herausgegeben seitens Einzelperson oder 
in Depots dieser Einzelperson, die gemªÇ Punkten 1) a) 
bis einschlieÇlich 1) e) sowie Punkt 2) erfolgen, 
zusammen keine 35% der Mittel aus Einzelt eilfonds 
¿berschreiten;  

 
g) Einzelteilfonds wird hºchstens bis zu 20% des Wertes 

von Mitteln in Wertpapiere und Instrumente des 
Geldmarktes von verschiedenen Ausstellern 
eingebunden in die Gruppe, investieren. Der Teilfonds 
wird in diese Anlagearten die Mitt el mit der Absicht der 
Erlangung einer grºÇeren Ertragsfªhigkeit des Teilfonds 
und f¿r die Verwertung von Marktgelegenheiten, 
investieren.  

 
h)  Einzelteilfonds kann hºchstens 10% des Wertes von 

Mitteln in die Einheiten bzw. die Aktien des 
Einzelumbrellafo nds angelegt haben. Der Teilfond s 
kann die Mittel nur in Anteile bzw. Aktien solchen 
Umbrellafonds investieren, die alleine zusammen 

hºchstens 10% des Wertes der Mittel in Anteile bzw. 
Aktien von Investitionsfonds angelegt haben und eine 
solche Einschrªnkung des Investierens in Anteile bzw. 
Aktien von Investitionsfonds auch ausdr¿cklich in ihren 
Verwaltungsregeln bzw. Verfassung angef¿hrt haben.  

 
2) Hºchste zulªssige Exponiertheit zu bestimmten Personen:  
 
Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1.3. Absatz a) 
kann der Einzelteilfonds hºchstens 35% der Mittel in 
Marktwertpapiere oder Instrumente des Geldmarktes des 
Einzelausstellers angelegt haben, wenn er Aussteller ist bzw. 
die Republik Slowenien oder ihre lokale, regionale 
Gemeinschaft, Einzelmitgliedss taat der Europªischen Union 
oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder 
einzelne ºffentliche internationale Organisation, zu der ein 
oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
 
3) Verbot der bedeutenden Einflussnahme auf die 
Verwaltung des Ausstellers  
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf f¿r die Rechnung der 
Wechsel- und Teilfonds des Umbrellafonds, mit denen sie 
verwaltet, zusammen nicht den Aktienanteil mit 
Stimmrechten mit deren Verwirklichung sie bedeutend die 
Verwaltung bezie hungsweise auf die Verwaltung des 
Ausstellers beeinflussen w¿rde, erlangen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Ber¿cksichtigung des 
ersten Absatzes dieses Punktes f¿r die Rechnung des 
Umbrellafonds, den sie verwaltet, gesamt erlangen:  
- hºchstens 10% aller Aktien des Einzelausstellers ohne 

Stimmrechte,  
- solchen Anteil von Schuldnerwertpapieren des 

Einzelausstellers, deren Nennwert nicht 10% des 
Gesamtnennwertes aller ausgestellten, noch nicht 
fªlligen Schuldnerwertpapiere dieses Ausstellers 
¿berschreitet,  

- solchen Anteil von Instrumentes des Geldmarktes des 
Einzelausstellers, deren Nennwert keine 10% des 
Gesamtnennwertes aller ausgestellten, noch nicht 
fªlligen Instrumenten des Geldmarktes dieses Ausstellers 
¿berschreitet,  

- hºchstens 25% der Anteile im Umlauf des 
Einzelinvestmentfonds  aus Paragraph 9 von ZISDU-1.  

1.4.  Zusªtzliche liquide Mittel  

 
Zusªtzliche liquide Mittel sind Mittel des Teilfonds, die 
Geldmittel zur Einsicht darstellen und die Geldmittel, die auf 
Abberufung gebunden sind, die nicht der  Erlangung von 
Anlagezielen des Teilfonds bestimmt sind, sondern sind 
bestimmt flieÇende und Sonderauszahlungen des Teilfonds 
zu bestimmen, sie kºnnen sich aber auch zum Zeitpunkt 
formen, der f¿r die Reinvestition von Verwertung der 
Anlagen des Teilfonds n ºtig ist, und in Fªllen, wo die 
Verwaltungsgesellschaft wegen auÇerordentlich 
unvorteilhaften Verhªltnissen auf dem Markt der 
Finanzinstrumente vor¿bergehend das Anlegen von Mitteln 
des Teilfonds auf die Mªrkte unterbricht.  
 
Der Umfang von zusªtzlichen liquiden Mitteln des Teilfonds 
wird keine 20% des Prozentsatzes des Wertes aller Mittel des 
Teilfonds ¿berschreiten.  

1.5. Verschuldung  

 
Teilfonds des Umbrellafonds werden sich im Rahmen ihrer 
Geschªftspolitik der Verschuldung verschulden.  
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Die Absicht der  Verschuldung wird die Erlangung einer 
hºheren Ertragsfªhigkeit des Teilfonds und die Verwertung 
von vorteilhaften Marktgelegenheiten sein.  
 
Der Umfang der Verschuldung wird keine 10% des 
Vermºgenswertes des Einzelteilfonds ¿berschreiten, insofern 
es sich um vor¿bergehende bzw. kurzfristige Verschuldung 
mit einer Fªlligkeit von bis zu 6 Monaten handelt.  
 
Die Verschuldung von Teilfonds ist bei Erf¿llung von 
genannten Bedingungen nur dann zulªssig, wenn die 
Bedingungen des Verschuldens gemªÇ den ¿blichen 
Marktbedingungen sind. Teilfonds, die sich nur bei Banken 
mit Sitz in der Republik Slowenien, die die Genehmigung von 
Bank Slowenien f¿r die Verrichtung von 
Bankdienstleistungen erlangt haben, und bei 
Kreditinstitutionen von Mitgliedsstaaten der Europªischen 
Union, die die Genehmigung f¿r die Verrichtung von 
Bankdienstleistungen erlangt haben, verschulden werden.  
 
Ungeachtet der Bestimmungen des Paragraph 64., 65., 66. 
und 67. von ZISDU ï1 d¿rfen weder die 
Verwaltungsgesellschaft, weder die Depotbank des Kon tos 
des Teilfonds, Burgschaften bzw. andere Formen der Haftung 
an Dritte ausstellen.  
 
Der Teilfonds kann f¿r die Versicherung des Darlehns seine 
Aktien verpfªnden, wobei der Wert der verpfªndeten Aktien 
keine 10% des Teilfondsvermºgens ¿berschreiten darf.  
 
Der Einzelteilfonds wird die Dynamik der Verschuldung im 
Rahmen des Geschªftsjahres den momentanen 
Marktverhªltnissen auf dem organisierten Markt anpassen.  

1.6. Techniken und Werkzeuge f¿r die Verwaltung von 
Anlagen  

 
Die Verwaltungsgesellschaft wird f ¿r die Absichten der 
Sicherung vor Risiken, keine besonderen Techniken und 
Werkzeuge, die sich auf Marktwertpapiere und Instrumente 
des Geldmarktes beziehen, gebrauchen.  
 

2. DIE REGELN F¦R DIE VERM¥GENSAUSWERTUNG  

2.1. Auswertungsregeln  

 
Die Verwaltungsg esellschaft bewertet das Vermºgen von 
Einzelteifonds des Umbrellafonds gemªÇ den Bestimmungen 
von Slowenischen Buchf¿hrungsnormen, vor allem SRS 38 
(2006) ï Buchf¿hrungslºsungen in Investmentfonds , SRS 3 
(2006) und entsprechenden internationalen 
Buchf¿hrungsnormen (im Weiteren MRS).  
 
Finanzinstrumente, die in Fremdwªhrung normiert sind, 
werden in die Referenzwªhrung des Teilfonds mit Kurs von 
Europªischen Zentralbank bzw. mit anderem 
vertragsbestimmten Kurs umgerechnet. Dieselbe Art der 
Auswertung wird bei  den Erwerbs - und VerªuÇerungskosten 
des Finanzinstruments und den Zinsen aus der Adresse des 
Finanzinstruments ber¿cksichtigt.  

2.2. Auswertung von Einzelarten der Finanzmittel oder -
instrumenten  

 
Auswertung von Einzelarten der Finanzmittel oder ï
instrum enten:  
 
a) Geldmittel:  

Erfassen das Guthaben auf dem Geldkonto des Teilfonds in 
der Landes- und Fremdwªhrung, das sich in dem Nennwert 
ausweist, sowie zusªtzliche liquide Mittel, die sich gemªÇ den 
Bestimmungen des Ausstellers verzinsen.  
 
b) Vorliegende  Depots und Darlehen:  
Sie verzinsen sich tªglich gemªÇ den Vertragsbestimmungen.  
 
c) Aktien:  
Aktien, mit denen auf dem organisierten Markt gehandelt 
wird, werden nach dem letzten bekannten Tagesschluss -
(Close)-Marktkurs, auf dem das Finanzinstrument erw orben 
wurde, bewertet. Auf dieselbe Art werden die vorrangigen 
Marktaktien mit feststehenden Dividenden bewertet.  
 
Aktien, mit denen nicht auf dem organisierten Markt 
gehandelt wird, werden nach dem Ausgabepreis , der auch 
die Anschaffungskosten des Finanz instrumentes erfassen 
kann, bewertet.  
 
Vorrangige Aktien mit unverªnderten Dividenden, mit denen 
nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, weisen 
sich genau so wie Schuldverschreibungen, mit denen nicht 
auf dem organisierten Markt gehandelt wird, aus.  
 
d) Einheiten von Ziel -(offenen) -Fonds  
Die Anteile von Zielfonds, mit denen auf dem organisierten 
Markt gehandelt wird, werden auf dieselbe Art bewertet, 
wie es im vorangehenden Abschnitt bestimmt ist.   
 
Die Anteile von Zielfonds, mit denen nicht a uf dem 
organisierten Markt gehandelt wird, werden nach dem 
letzten bekannten Anteil oder dem Buchf¿hrungswert der 
Aktie bewertet.  
 
e) Schuldverschreibungen:  
Schuldverschreibungen, mit denen nicht auf dem 
organisierten Markt gehandelt wird, weisen sich nac h dem 
Nennwert, multipliziert mit den letzten Schlusskurs des 
Marktes, auf dem sie erworben wurden, vergrºÇert um die 
angefallenen Zinsen, gemªÇ den Bedingungen, die der 
Aussteller bei der Herausgabe der Schuldverschreibungen 
bestimmt oder gemªÇ den Bedingungen, die der 
Marktorganisator bestimmt, aus.  
 
Schuldverschreibungen, mit denen nicht auf dem 
organisierten Markt gehandelt wird, weisen sich nach dem 
Ausgabepreis, vergrºÇert um die angefallenen Zinsen, 
gemªÇ den Bedingungen, die der Aussteller bei der 
Herausgabe der Schuldverschreibungen bestimmt, aus.  
 
Scheinfreie Schuldverschreibungen werden gleich wie 
verzinsliche Schuldverschreibungen behandelt. Sie weisen 
sich nach dem diskontierten Nennwert aus, sie verzinsen sich 
aber tªglich gemªÇ den Bedingungen, die der Aussteller bei 
der Herausgabe der Schuldverschreibungen bestimmt.  
 
f) Instrumente des Geldmarktes:  
Instrumente des Geldmarktes, mit denen auf dem 
organisierten Markt gehandelt wird, werden auf die gleiche 
Art wie Aktien bewertet, so wie es in  den vorangehenden 
Abschnitten bestimmt ist.   
 
Die verzinslichen Finanzmittel weisen sich gemeinsam mit 
den Zinsen, gemªÇ den Bedingungen, die der Aussteller bei 
der Herausgabe des Finanzmittels bestimmt, aus.  
 
Diskontierte kurzfristige Wertpapiere weise n sich nach dem 
diskontierten Nennwert gemeinsam mit den Zinsen, die der 
Aussteller bei der Herausgabe des Finanzmittels bestimmt, 
aus.  
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Die Schatzwechsel werden nach der Methode des Wertes 
gegen Entgelt bewertet.  
 

3. RISIKEN  

 
Risiken, denen sich der An leger mit dem Anlegen in Teilfonds 
des Umbrellafonds aussetzt, sind abhªngig von den 
Anlagezielen und ïpolitik des Einzelteilfonds des 
Umbrellafonds. Deswegen wird den Anlegern empfohlen, 
dass sie so ein Teilfonds oder eine Kombination von Teilfonds 
wªhlen, bei denen das Gesamtrisiko von Anlagen f¿r sie noch 
akzeptabel ist.  
 
Der Anlagewert des Einzelteilfonds kann in der Zukunft 
schwanken und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Anleger nicht den Gesamtbetrag, den er in Anteilscheine des 
Einzelteilf onds eingezahlt hat, r¿ckerstattet bekommt.  
 
Die Teilfonds investieren ihre Mittel in Anlagen mit hohem 
Risiko (Aktien), wie auch in Anlagen mit mittlerem Risiko 
(Schuldverschreibungen beziehungsweise Anteile von 
Investitionsfonds ), den kleineren Teil von  Gesamtanlagen 
stellen aber auch Anlagen mit niedrigem Risiko (Depositen) 
dar. Die Anlagen von Teilfonds werden verstreut sein, womit 
versichert wird, dass die Anleger in erhºhtem Grad nicht dem 
Risiko ausgesetzt sein werden, dass das Anlegen in 
Einzelanla gen mitbringt.  
 
Der Einzelteilfonds ist beim Investieren vor allem folgenden 
Formen des Risikos ausgesetzt:  
  
Marktrisiko ist ein Risiko, der aus Faktoren hervorgeht, die 
die Mºglichkeit des plºtzlichen und lªnger andauernden 
Allgemeinkursst¿rzes auf den Kapitalmªrkten wegen 
allgemeinen Markt - und Wirtschaftsverhªltnissen 
(systematisches Risiko) einschlieÇen, und aus Faktoren, die 
mit den Aktivitªten des Ausstellers des Finanzinstrumentes 
(unsystematisches Risiko) verbunden sind.  
 
Risiko von Anlagekonzen tration bei bestimmter Anlageart 
oder auf bestimmten Markt bedeutet, dass sich das 
potentielle Risiko der grºÇeren Schwankung von Ertrªgen 
erhºht und dass die Einzelanlagen sehr starken Einfluss auf 
die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds haben kºnnen.  
 
Kredit risiko ist ein Risiko, bei dem der Schuldner (Bank 
beziehungsweise Aussteller des Wertpapiers) seine 
Verpflichtungen  zum Teilfonds nicht rechtzeitig und/oder 
ganz begleicht.  
 
Begleichungsrisiko bedeutet, dass es zu keinen 
Begleichungen bei der ¦bertragung von Geldmitteln oder 
bei der ¦bertragung der Inhaberschaft von Wertpapieren in 
vorgesehenen beziehungsweise bestimmten Fristen kommt, 
was das Liquiditªtsrisiko sowohl f¿r den Teilfonds wie auch 
f¿r den Anleger erhºht.  
 
Treuhandrisiko bedeutet ein Risiko,  bei dem die Depotbank 
beziehungsweise Unterdepotbank des Umbrellafonds, keine 
Treuhanddienstleistungen mit der entsprechenden Qualitªt, 
Sorgfalt, Sicherheit, Tempo oder den nºtigen Umfang 
durchf¿hren kann oder durchf¿hrt.  
 
Liquiditªtsrisiko ist ein Risiko, bei dem der Teilfonds wegen 
der begrenzten Liquiditªt von Anlagen auf dem einzelnen 
Effektmarkt mit diesen Anlagen nicht handeln kann 
beziehungsweise kann er mit ihnen nur unter beachtlich 
schlechteren Bedingungen (vor allem Preisbedingungen), wie 
jenen , nach denen diese Anlagen bewertet sind, handeln. 

Das Liquiditªtsrisiko des Teilfonds ist auch vom relativen 
Umfang der gegebenen Antrªge f¿r die Aus- 
beziehungsweise Einzahlungen in den Teilfonds abhªngig.  
 
Wªhrungsrisiko ist ein Risiko, dass daraus resultiert, dass die 
Mittel des Teilfonds auch in Anlagen, deren Wert 
beziehungsweise Einnahmen, die aus ihnen abstammen, in 
einer anderen Wªhrung, wie die Wªhrung, in der der 
Anteilwert des Teilfonds errechnet wird, bestimmt sind, 
angelegt sein kºnnen.  
 
Inf lationsrisiko ist ein Risiko, wobei die reale Ertragsfªhigkeit 
niedriger als die erwartete sein wird, was bedeutet, dass die 
Kaufkraft der Ersparnisse im Teilfonds bei der Auszahlung 
(Einlºsung) niedriger als die erwartete sein wird.  
 
Zinsrisiko ist ein Risiko, bei dem die erreichte Ertragsfªhigkeit 
von Anlagen in Schuldnerwertpapiere oder Depots wegen 
der  nderung der Zinssatzstufe nicht die erwartete 
Ertragsfªhigkeit dieser Anlagen erreicht. Das Zinsrisiko ist 
normalerweise sehr mit dem Inflationsrisiko verbunden.  
 
Eventuelle Garantien von Dritten hinsichtlich der Erlangung 
von minimaler Ertragsfªhigkeit, senken das Risiko, bei dem es 
mºglich ist, dass diese Dritten nicht teilweise oder ganz ihren 
Garantiebund erf¿llen werden, und ist teilweise auch von 
Markt - und anderen Risiken, die die Erf¿llung von 
Bedingungen f¿r die Inkraftsetzung der Garantie an Dritte 
beeinflussen, abhªngig, zusªtzlich aber senken sie 
wahrscheinlich auch die erwartete Ertragsfªhigkeit von 
Anlagen im Vergleich zu den Anlagen, wo ke ine Garantie 
von Dritten vorhanden ist.  
 
Risiko von Vorschriftenªnderung ist ein Risiko, bei dem es in 
der Republik Slowenien oder in Lªndern, auf die 
Kapitalmªrkte deren der Teilfonds das Vermºgen investieret, 
zu f¿r das Teilfonds unvorteilhafte Vorschriftenªnderung 
kommt, einschlieÇlich der  nderung von Steuervorschriften 
und allen Arten der Einschrªnkungen von Kapitalfl¿ssen mit 
dem Ausland, die so sowohl die Liquiditªt wie auch den 
Anlagewert auf Kapitalmªrkten negativ beeinflussen 
kºnnen.  
  
Risiko der Minderungsgefahr von Mitteln und Ertrªgen im 
Fall massenhafter Verwertungen von Anteilscheinen des 
Teilfonds bedeutet, dass im Fall der massenhaften 
Verwertung von Anteilscheinen der Teilfonds seine Anlagen 
nur zu erheblich schlechteren Bedingungen wie ¿blich 
einlºsen kann, was sich negativ auf die Ertragsfªhigkeit des 
Teilfonds auswirken kann, in bestimmten Fªllen kann es aber 
auch zur vor¿bergehenden Einstellung der R¿cknahme des 
R¿ckkaufwertes von Anteilscheinen f¿hren. Das Letztere 
w¿rde ein zusªtzliches Liquiditªtsrisiko f¿r den Anleger in 
den Teilfonds bedeuten, weil der Anleger nicht in gesetzlich 
und mit den Verwaltungsregeln vorgeschriebenen Fristen 
einzahlen kann und vor allem die Auszahlungen aus dem 
Teilfonds anfordern beziehungsweise eine Ausz ahlung 
erhalten kann.  
  

4. REFERENZW HRUNG UND DIE ABRECHNUNGSPERIODE  

 
Die Referenzwªhrung aller Teilfonds ist Euro (EUR).  
 
Die Abrechnungsperiode ist der Arbeitstag, wie er auf dem 
Gebiet der Republik Slowenien (ohne Samstage, Sonntage 
und Feiertage) b estimmt ist, von 00:00:01 do 24:00:00.  
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5. DIE VERWERTUNG DES REINGEWINNS BEZIEHUNGSWEISE 
DER EINNAHMEN  

 
Die Teilfo nds des Umbrellafonds behalten den Reingewinn 
beziehungsweise behalten die Einnahmen im Ganzen und 
zahlen sie den Inhabern von Anteilschein en nicht in der 
Periode der Inhaberschaft von Anteilscheinen aus, sondern 
erst bei der R¿cknahme der Anteilscheine von Teilfonds.   
 
Der Reingewinn und die Einkommen reinvestieren sich in den 
Teilfonds, was sich tªglich in der Zunahme des Anteilwertes 
des Teilfonds widerspiegelt.  
 

6. KOSTEN UND DER WENDUNGSGRAD VON ANLAGEN  

 
Die Besonderheiten hinsichtlich der Kosten einzelner 
Teilfonds bzw. der Kosten von Anlegern in diesen Teilfonds 
sind im ANHANG F zu diesem Prospekt angef¿hrt.  

6.1. Unmittelbare Kosten  der Inhaber von Anteilscheinen der 
Teilfonds  

6.1.1. Einstiegskosten  

 
Der Inhaber zahlt bei der Ausgabe der Anteilscheine des 
Teilfonds die Einstiegskosten, zu denen die 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist. Der Inhaber kann 
beim Einstieg zu den Einzel teilfonds zwischen 
Einmaleinzahlungen und  Einzahlungen  nach dem Sparplan 
wªhlen.  
 
Die hºchsten Einstiegskosten, zu denen die 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist, betragen 3,00% vom 
Wert der Anteilscheine.  
 
Insofern sich der Anleger f¿r die Ausgaben  nach dem 
Sparplan entscheidet, betragen die Einstiegskosten im ersten 
Jahr des Einzahlens in den Teilfonds hºchstens 3,00% vom 
Wert der Anteilscheine. Bei den weiteren Ausgaben , bis zum 
Ablauf der Sparperiode, sind die Einstiegskosten 
verhªltnismªÇig niedriger, und zwar so, dass die 
gemeinsamen Einstiegskosten von den Ausgaben  in der 
Gesamtsparperiode nicht die Hºhe von Einstiegskosten der 
einmaligen Ausgaben  ¿berschreiten werden.  
 
Die jeweilig geltende Tabelle mit Einstiegs - und 
Ausstiegskosten ist dem Anle gern an allen Aufnahmestellen 
sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft  
www.infond.si  zugªnglich.  

6.1.2. Ausstiegskosten  

 
Die Anleger zahlen beim Ausstieg aus dem Teilfonds keine 
Ausstiegskosten.  

6.1.3. ¦bergang in einen anderen Teilfonds des 
Umbrellafonds  

 
Die Einstiegs- und Ausstiegskosten werden nicht 
abgerechnet, wenn der Anleger die Mittel in einen Teilfonds 
aus einem anderen Teilfonds ¿bertrªgt und er vor dem 
¦bergang mindestens drei Monate Inhaber von 
Anteilscheinen des Teilfonds war. Im Fall des hªufigen 
¦bergehens verrechnet die Verwaltungsgesellschaft den 
Anlegern die Einstiegskosten gemªÇ Unterpunkt 6.1.1.  
 

Es handelt sich um den ¦bergang in einen anderen Teilfonds, 
wenn:  
- Der Anleger auf dem  Antrag des R¿ckkaufwertes des 

Anteilscheins des Teilfonds wªhlt, dass die Mittel in 
einen anderen Teilfonds des Umbrellafonds ¿bertragen 
werden sollen,  

- In den nªchsten drei Tagen zu den Verwaltungsregeln 
des Teilfonds, in dem er ¿bergeht, beitretet, insofern er 
noch nicht beigetreten ist,  

- Nach der Errechnung des R¿ckkaufwerts von Anteilen 
des Teilfonds, aus dem der Anleger ¿bergeht und auf 
der Grundlage der Einstiegserklªrung zu dem Teilfonds, 
in dem er ¿bergeht, die Verwaltungsgesellschaft den 
R¿ckkaufwert von verkauften Anteilscheinen aus dem 
Teilfonds auf das Bankkonto eines anderen Teilfonds 
¿bertrªgt.  

 
Insofern der Anleger in der Frist aus der zweiten Alinea des 
zweiten Absatzes dieses Punktes nicht zu den Teilfonds 
beitritt, zu dem er ¿bergeht, zªhlt, dass er den Antrag zur 
R¿cknahme des R¿ckkaufwertes von Anteilscheinen des 
Teilfonds, aus dem er Ausstieg, gestellt hat und die 
Verwaltungsgesellschaft zahlt ihm nach dem Verlauf der Frist 
den R¿ckkaufwert mit verrechneten Ausstiegskosten aus.   

6.2. Verwaltungs - und Geschªftskosten des Umbrellafonds  

 
Die Verwaltungsgesellschaft  ist f¿r die Verwaltung des 
Einzelteilfonds des Umbrellafonds zur R¿ckerstattung von 
folgenden Kosten aus den Mitteln des Einzelteilfonds 
berechtigt:  

A. Verwaltungsprovision  

 
Die Verwaltungsgesellschaft  ist f¿r die Verwaltung des 
Einzelteilfonds zu der Jahresprovision zur Last der Mittel 
dieses Teilfonds  berechtigt.  
 
Die Provision wird tªglich ausgerechnet und wird der 
Verwaltungsgesellschaft  des Teilfonds  bis zum 15. Tag im 
Monat f¿r den vergangenen Monat abgef¿hrt. Die Provision 
wird nur f¿r die Arbeitstage des Kalenderjahres 
ausgerechnet.  
 
Der Jahresdurchschnittsreinwert von Mitteln des Teilfonds  
wird auf dem letzten Verrechnungstag im Kalenderjahr als 
arithmetisches Mittel  von Reinwerten der Mittel auf die 
Verrechnungstage im Kalenderjahr ausgerechnet und wird 
f¿r die Abrechnung der Verwaltungsprovision mitten im Jahr 
verwendet.  
 
Die Hºhe der Provision der Verwaltungsgesellschaft  f¿r den 
Einzelteifonds des Umbrellafonds is t im ANHANG F dieses 
Prospekts angef¿hrt.  

B. Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  

 
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von 
Treuhanddiensleistungen zu einer Provisionszahlung, die aus 
den Mitteln des Einzelteifonds ausgezahlt wird, berechtigt. 
Der Hºchstbetrag der Provision, zu der die Depotbank ein 
Anrecht hat ist 0,10% vom Reinwert der Mittel aus 
Einzelteilfonds und senkt gemªÇ der Absprache.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft  zahlt die Provision binnen acht 
Tagen vom Erhalt der Abrechnung. Die Provision wird nur f¿r 
Arbeitstage des Kalenderjahres verrechnet, wobei die 
Tagesprovision vom Reinwert des Einzelteilfonds am Tag der 
Provisionsabrechnung verrechnet wird.  
 

http://www.infond.si/
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Hºhere Provisionen von Einzelteilfonds sind im ANHANG F 
dieses Prospekts angef¿hrt.  

C. Arten von sonstigen Kosten, die das Vermºgen von 
Teilfonds auf der Grundlage der Verrichtung von 
Verwaltungsdienstleistungen des Umbrellafonds, belasten 
d¿rfen  

 
Neben der Verwaltungsprovision ist die 
Verwaltungsgesellschaft  berechtigt, aus den Mitteln des 
Teilfonds  die Zahlungen f¿r folgende Kostenarten, die der 
Verwaltungsgesellschaft  im Zusammenhang mit der 
Verrichtung von Verwaltungsdienstleistungen des Teilfonds  
entstehen, auszuf¿hren:  

1. Vermittlungskosten beim Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren auf dem org anisierten Effekt mªrkten 
(Provisionen und andere Kosten, die im 
Zusammenhang mit dem Kauf beziehungsweise 
Verkauf an den Organisator des organisierten 
Effektmarktes, die Clearing -Depotgesellschaft und 
den Bºrsenmakler zu zahlen sind), beim Einstieg auf 
die organisierten Mªrkte von anderen 
Mitgliedsstaaten oder die organisierten Mªrkte von 
fremden Lªndern, aber noch die Kosten, die dringend 
f¿r den Einstieg und die Geschªftstªtigkeit auf diesem 
Markt nºtig sind,  

2. Provisionskosten und andere Kosten, die auf d er 
Grundlage aus dem ersten Absatz des Paragraph 61 
von ZISDU-1, an die Clearing -Depotgesellschaft zu 
zahlen sind,  

3. Zahlungsverkehrskosten  
4. Kosten f¿r die Revidierung des Jahresberichtes des 

Umbrellafonds,  
5. Kosten f¿r die Benachrichtigung der Inhaber von 

Anteilscheinen nach ZISDU-1,  
6. Kosten im Zusammenhang mit den Verfahren aus 

dem dritten Absatz des Paragraph 57 von ZISDU -1, des 
zweiten Absatzes des Paragraph 58 von ZISDU -
1(Kosten f¿r gerichtliche und andere Verfahren 
zwischen den Staatsorganen),  

7. Steuern und andere Abgaben im Zusammenhang mit 
dem Teilfondsvermºgen beziehungsweise mit dem 
Verkehr mit diesem Vermºgen.  

 

ŗ. Arten von sonstigen Kosten, die das Vermºgen von 
Teilfonds im Zusammenhang mit der Verrichtung von 
Treuhanddienstleistungen f¿r den Umbrellafonds, belasten 
werden  

 
Die Depotbank ist aus den Mitteln des Teilfonds zur 
R¿ckerstattung folgender Kosten berechtigt:  
- Kosten im Zusammenhang mit den Verfahren aus dem 

zweiten Absatz des Paragraph 58, des vierten Absatzes 
aus dem Paragraph 138 von ZISDU-1 (Kosten f¿r 
gerichtliche und andere Verfahren zwischen den 
Staatsorganen), die der Depotbank bei der Verrichtu ng 
von Treuhanddienstleistungen entstehen. Kosten aus 
dem vierten Absatz des Paragraph 138 von ZISDU-1 trªgt 
im Fall des Misserfolges im Zivilprozess die 
Verwaltungsgesellschaft;  

- Vermittlungskosten beim Kauf, Verkauf und den 
¦betragungswertpapieren auf organisierten Mªrkten in 
der RS und dem Ausland (Provisionen und andere 
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Kauf 
beziehungsweise Verkauf an den Organisator des 
organisierten Effektmarktes, KDD oder an eine anderes 
Clearing -Haus sowie den Bºrsenmakler zu zahlen sind), 
auÇer der Provisionskosten des Bºrsenmaklers f¿r 

Geschªfte, die auf dem organisierten Markt in der RS 
abgeschlossen wurden;  

- Provisionen und andere Kosten, die auf der Grundlage 
des Paragraph 61 von ZISDU-1 an KDD zu zahlen sind;  

- Kosten f¿r die Aufbewahrung von Wertpapieren.  

D. Gemeinsame Kosten ï Kosten des Umbrellafonds  

 
Die gemeinsamen Kosten sind Kosten des Umbrellafonds, die 
alle Teilfonds des Umbrellafonds belasten und sich in einem 
Verhªltnis vom Jahresdurchschnittsreinwert von Mitteln der 
Teilfonds teilen.  
 
Aus allen Kosten, die in Punkten A -ŗ dieses Kapitels 
angef¿hrt sind teilen sich die Kosten im Verhªltnis vom 
Jahresdurchschnittsreinwert von Mitteln der Teilfonds:  
- die Revidierungskosten des Jahresberichts des 

Umbrellafonds sowie  
- die Benachrichtigungskos ten der Inhaber von 

Anteilscheinen nach ZISDU -1, im Zusammenhang mit den 
Verºffentlichungen des Umbrellafonds, die sich auf alle 
Teilfonds des Umbrellafonds beziehen und verpflichtend 
sind.  

6.3. Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit (TER) und der 
Wendegrad von Anlagen (PTR)  

 
Die Angaben ¿ber die Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit 
von Teilfonds (TER) und die Angaben ¿ber die Wendegrade 
der Anlagen von Teilfonds (PTR) sind im ANHANG G zu 
diesem Prospekt dargestellt.  
 

7. BESTEUERUNG  

 
Hinweis: Der angef¿hrte Text beschreibt nicht alle 
Einzelbeispiele der tatsªchlichen Besteuerung von 
Steuerpflichtigen. Wir verweisen alle Anleger auf die Hºhe 
der tatsªchlichen Besteuerung, die wegen der Inhaberschaft 
von Anteilscheinen, der R¿cknahme des R¿ckkaufwertes des 
Ant eilscheins oder anderen Tatsachen, die mit der 
Inhaberschaft von Anteilscheinen verbunden sind, abhªngig 
von der Steuerlage jeden Einzelinhabers, hin. Der Anleger 
soll im Fall der Ungewissheit hinsichtlich der Besteuerung 
aus der Adresse der Anlagen in den  Anteilschein des 
Teilfonds, die Hilfe von Experten ersuchen!    

7.1. Besteuerung des Umbrellafonds  

 
Der Umbrella - und die Teilfonds sind nicht Steuerpflichtige 
f¿r die Zahlung der Kºrperschaftssteuer, weil sie keine 
Rechtspersonen sind.  

7.2. Besteuerung von Anlegern, die Rechtspersonen sind ï 
Residenten  

 
Die Einkommen von Rechtspersonen sind gemªÇ ZDDPO-2 
besteuert. Der Steuersatz auf den erschaffenen steuerlich 
anerkannten Gewinn betrug  im Jahr 2009 21% und in den 
kommenden Jahren 20%.  
 
Alle Anleger, R echtspersonen ï Residenten sind verpflichtet 
den steuerlich anerkannten Gewinn auf der Grundlage von 
Einkommen und Ausgaben festzustellen, die gemªÇ den 
Gesetzen und Buchf¿hrungsnormen ermittelt wurden, wobei 
sie verpflichtet sind die Besonderheiten, wie s ie ZDDPO-2 
bestimmt, zu beachten. Sonderregeln beziehen sich vor allem 
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auf die  nderungen von Buchf¿hrungsorientierungen, 
Fehlerkorrekturen und Umwertungen.  

7.3. Besteuerung von Anlegern, die nat¿rliche Personen sind 
ï Residenten  

7.3.1. Besteuerung im Fall der Verwertung oder des Verkaufs 
des Anteilscheins beziehungsweise der Liquidierung des 
Einzelteilfonds   

 
Der Anteilschein des Teilfonds zªhlt gemªÇ Paragraph 93 von 
ZDoh-2 f¿r Kapital, so dass der Anleger im Fall der 
VerªuÇerung (Verwertung, Verkauf) des Anteilscheins 
beziehungsweise der Liquidierung des Einzelteilfonds im 
Rahmen der Regeln f¿r Gewinne aus dem Kapital nach ZDoh-
2 besteuert wird.  
 
Als Besteuerung der VerªuÇerung des Anteilscheins nach 
Paragraph 94 von ZDoh -2, zªhlt die Verwertung 
beziehungsweise der Verkauf des Anteilscheins des Teilfonds 
und die R¿cknahme des verhªltnismªÇigen Teils der 
Liquidierungsmasse im Fall einer Liquidierung des 
Einzelteilfonds.  
 
Als steuerfreie VerªuÇerung des Anteilscheins nach 
Paragraph 95 von ZDoh -2 zªhlen vor allem:  
Å ¦bertragung des Kapitals einer verstorbenen Person auf 

den Erben, Vermªchtnisnehmer oder eine Person, die sie 
nach den Vorschriften ¿ber Vererbung ersetzt, oder auf 
eine andere Person, die ein Anrecht aus dem Nachlass, 
wegen Todes einer nat¿rlichen Person, geltend macht;  

Å ¦bertragung des Kapitals in Verfahren der 
Zwangseintreibung von Pflichtabgaben gemªÇ den 
Gesetzen.  

 
Die Besteuerungsgrundlage f¿r die Bestimmung des 
Steuerbetrages wird als Unterschied zwischen dem Wert des 
Anteilscheins bei V erªuÇerung und dem Wert des 
Anteilscheins beim Erwerb bestimmt.  
 
Der Wert des Anteilscheins beim Erwerb wird als Betrag der 
Einstiegskosten (also Produkt der Anzahl von Anteilen und 
des Anteilwertes) bestimmt. Ein so bestimmter Wert erhºht 
sich dann um di e Normierungskosten im Zusammenhang mit 
dem Erwerb des Anteilscheins, die in Hºhe von 1% vom 
Ausgabepreis  des Anteilscheins anerkannt werden. Im Fall 
der Vererbung erhºht sich der Ausgabepreis  des 
Anteilscheins auch um den Betrag der eventuellen Erbschafts - 
und Schenkungssteuer.  
 
Der Wert des Anteilscheins bei VerªuÇerung ist dem Produkt 
der Anzahl von Anteilen und des Anteilwertes bei 
Auszahlung aus dem Teilfonds gleich. Der Wert des 
Anteilscheins bei VerªuÇerung verringert sich um die 
Normierungskosten i n Hºhe von 1% vom Ausgabepreis  des 
Anteilscheins bei VerªuÇerung.  
 
Bei den Anlegern, die den Anteilschein des Teilfonds mit dem 
Wechsel des Anteilscheins des Investmentfonds  erworben 
haben und die ihn vor 1. Januar 2003 erworben haben, zªhlt 
als Ausgabepr eis des Anteilscheins der Wert am Tag des 1. 
Januars 2006.  
 
Wenn der Anleger den Anteilschein vor der Euroeinf¿hrung 
erworben hat, wird der Wert des Anteilscheins beim Erwerb 
der Umrechnung mit dem Gebrauch des Mittelkurses von 
Bank Slowenien  umgerechnet,  der am Tag des Erwerbs des 
Anteilscheins galt beziehungsweise am 1. Januar 2006, wenn 
f¿r den Ausgabepreis  des Anteilscheins der Wert an diesem 
Tag zªhlt.  

Von einer so bestimmten Besteuerungsgrundlage wird die 
Einkommenssteuer nach dem 20% Steuersatz err echnet und 
bezahlt. Der Steuersatz senkt jede f¿nf Jahre der 
Inhaberschaft des Anteilscheins und betrªgt nach den 
vervollstªndigten:  
Å f¿nf Jahren der Inhaberschaft des Anteilscheins: 15%,  
Å zehn Jahren der Inhaberschaft des Anteilscheins: 10%,  
Å f¿nfzehn Jahren der Inhaberschaft des Anteilscheins: 

5%,  
 
Nach zwanzig Jahren der Inhaberschaft des Anteilscheins, ist 
der Anleger frei von Zahlung der Einkommenssteuer aus dem 
Kapitalgewinn.  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds werden nach der Methode 
von Folgepreis (F IFO), nach dem als Wert des Anteilscheins 
beim Erwerb der Wert des Anteilscheins, der als erster 
erworben wurde, zªhlt.  
 
Die Einkommenssteuer aus dem Kapitalgewinn bestimmt der 
Steuerorgan mit dem Bescheid auf der Grundlage der 
Steuererklªrung des Pflichtigen, die bis 28. Februar f¿r das 
vergangene Jahr, und in der der Pflichtige alle 
VerªuÇerungen des Kapitals in einem Jahr (auÇer 
Immobilien) ank¿ndigt, eingereicht werden muss. In ein so 
angek¿ndigtes Einkommen werden im Steuerjahr erreichte 
Gewinne aus d em Kapital oder die Realisierten Verluste aus 
dem Kapital hinzugezªhlt, wobei dem Pflichtigen nicht der 
Verlust bei VerªuÇerung des Kapitals anerkannt wird, wenn 
der Pflichtige binnen 30 Tagen vor oder nach der 
VerªuÇerung das inhaltlich gleichartige Ersatzkapital 
erworben hat. Der Verlust wird auch nicht in dem Fall 
anerkannt, wenn ein so verªuÇertes Kapital eine mit dem 
Pflichtigen verbundene Person erworben hat.   
 
Das Steuerorgan gibt den Bescheid ¿ber die 
Einkommenssteuerbemessung vom Gewinn aus dem Ka pital 
bis 30. April des laufenden Jahres f¿r das vergangene Jahr 
heraus. Eine so bemessene Einkommenssteuer vom Gewinn 
aus dem Kapital ist endg¿ltig.  

7.3.2. Besteuerung im Fall des ¦bergangs zwischen Teilfonds 
desselben Umbrellafonds  

 
Beim Wechsel des Anteilscheins des Teilfonds f¿r den 
Anteilschein eines anderen Teilfonds desselben 
Umbrellafonds, setzt sich die Stundung der Feststellung der 
Steuerpflicht durch, auÇer im Teil, in dem sich der 
Anteilschein f¿r die Begleichung der ¦bergangskosten 
zwischen Teilfonds einlºst.  
 
Im Fall einer Durchsetzung der Stundung der Feststellung der 
Steuerpflicht, wird diese erst bei der ersten nªchsten 
steuerpflichtigen VerªuÇerung von Anteilscheinen bestimmt, 
wobei:  
Å F¿r die Zeit der Erwerbung des Anteilscheins das Datum 

zªhlt, bestimmt gemªÇ den Regeln von ZDoh-2, wo die 
ersten umgewechselten Anteilscheine erworben 
wurden,  

Å F¿r den Ausgabepreis  der Ausgabepreis , bestimmt 
gemªÇ den Regeln von ZDoh-2, von den ersten 
umgewechselten Anteilscheinen, zªhlt.  

 
Insofern die Ver waltungsgesellschaft nicht ¿ber Angaben aus 
dem zweiten Absatz dieses Unterpunktes verf¿gt, ist sie beim 
Wechsel oder der Verwertung solcher Anteilscheine 
verpflichtet vom Inhaber Nachweise ¿ber die tatsªchliche 
Erwerbszeit und dem Ausgabepreis  beziehungsw eise ¿ber 
die Erwerbungsart des ersten Anteilscheins anzufordern.  
 



Prospekt des Umbrellafonds INFOND mit einbezogenen Verwaltungsregeln  

14  

Die Stundung der Feststellung der Steuerpflicht meldet die 
Verwaltungsgesellschaft, die den Umbrellafonds verwaltet, 
der Steuerbehºrde von Republik Slowenien. Die 
Verwaltungsgesellschaft i st verpflichtet die Pflichtigen in 15 
Tagen nach dem Wechsel von Anteilscheinen schriftlich ¿ber 
die Stundung der Feststellung der Steuerpflicht zu 
informieren.  
 

7.3.3. Besteuerung im Fall einer Umgestaltung des Teilfonds  

 
Beim Wechsel von Anteilscheinen  des Teilfonds f¿r 
Anteilscheine anderer Teilfonds im Rahmen des 
Umgestaltung des Teilfonds mit der ¦bertragung des 
Gesamtvermºgens auf einen anderen Teilfonds, kann der 
Pflichtige die Einstellung der Stundung der Feststellung von 
Steuerpflichten geltend m achen.  
 
Im Fall der Besteuerung der  Stundung der Feststellung von 
Steuerpflichten, wird diese erst bei der nªchsten 
steuerpflichtigen VerªuÇerung von Anteilscheinen 
festgestellt, wobei:   
Å F¿r die Zeit der Erwerbung des Anteilscheins das Datum 

zªhlt, bestimmt gemªÇ den Regeln von ZDoh-2, wo die 
ersten umgewechselten Anteilscheine erworben 
wurden,   

Å F¿r den Ausgabepreis  der Ausgabepreis , bestimmt 
gemªÇ den Regeln von ZDoh-2, von den ersten 
umgewechselten Anteilscheinen zªhlt.  

 
Insofern die Verwaltungsgesells chaft nicht ¿ber Angaben aus 
dem zweiten Absatz dieses Unterpunktes verf¿gt, ist sie beim 
Wechsel oder der Verwertung solcher Anteilscheine 
verpflichtet vom Inhaber Nachweise ¿ber die tatsªchliche 
Erwerbszeit und dem Ausgabepreis  beziehungsweise ¿ber 
die Erwerbungsart des ersten Anteilscheins anzufordern.  
 
Die Stundung der Feststellung der Steuerpflicht meldet die 
Verwaltungsgesellschaft, die den Umbrellafonds verwaltet, 
der Steuerbehºrde von Republik Slowenien. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet , die Pflichtigen in 15 
Tagen nach dem Wechsel von Anteilscheinen schriftlich ¿ber 
die Stundung der Feststellung der Steuerpflicht zu 
informieren.  

7.4. Anleger, die Rechts - oder nat¿rliche Personen sind ï 
Gebietsfremde  

 
Die nat¿rliche Person ï Gebietsfre mde zahlt keine 
Einkommenssteuer aus dem Kapitalgewinn, der mit der 
VerªuÇerung von Anteilscheinen  erzielt wurde.  
 
Anleger, die nat¿rliche Personen ï Gebietsfremde sind, 
m¿ssen im Zusammenhang mit der Besteuerung der Anlagen 
in den Anteilschein des Teilfo nds neben 
Sonderbestimmungen (f¿r Residenten und Gebietsfremde) 
von ZDoh -2 auch die Steuervorschriften, die f¿r sie in 
anderen Lªndern, wo sie Steuerpflichtige sind (in der Regel in 
den Lªndern, wo sie wohnen) gelten, beachten.  
 
Anleger, die Rechtspersone n ï Gebietsfremde sind, m¿ssen 
die Steuervorschriften, die f¿r sie in den Lªndern, in denen 
sie Steuerpflichtige sind gelten, beachten. F¿r Anleger, die 
Rechtspersonen ï Gebietsfremde sind und ihre Anlagen in 
Anteilscheine des Investmentfonds  ¿ber die Geschªftseinheit 
in Slowenien haben, gelten im Zusammenhang mit dieser 
Geschªftseinheit, die selben Regeln wie f¿r Rechtspersonen ï 
Gebietsfremde (Punkt 7.2.).  
 

8. GESCH FTSJAHR DES UMBRELLAFONDS SOWIE DER 
HALBJAHRES- UND JAHRESBERICHT ¦BER DIE 
GESCH FTST TIGKEIT DES UMBRELLAFONDS  

 
Das Geschªftsjahr des Umbrellafonds ist dem Kalenderjahr 
gleich.  
 
Der Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrellafonds 
beinhalten die Sammelbilanz des Standes und den Nachweis 
des Geschªftsergebnisses des Umbrellafonds sowie 
Buchf¿hrungsnachweise aller Teilfonds des Umbrellafonds.  
 

9. BENACHRICHTIGUNG VON ANLEGERN UND DER 
¥FFENTLICHKEIT  

9.1. Anteilwert  

 
Die Verwaltungsgesellschaft verk¿ndet den Anteilwert 
ºffentlich auf ihrer Internetseite www .infond.si  und 
mindestens in einer der Tageszeitungen VeŘer, Delo, Dnevnik 
und Finance. Diese Angabe verk¿ndet die 
Verwaltungsgesellschaft ºffentlich auf ihrer Internetseite 
spªtestens am nªchsten Arbeitstag nach dem 
Abrechnungstag, in den Tageszeitungen VeŘer, Delo, 
Dnevnik und Finance aber spªtestens am nªchsten Tag nach 
dem Tag der Verºffentlichung auf ihrer Internetseite.  
 
9.2. Berichte ¿ber die Geschªftstªtigkeit  
 
Die Verwaltungsgesellschaft  verºffentlicht spªtestens bis 15. 
Im Monat auf ihrer Inter netseite www.infond.si  die 
Monatsberichte ¿ber die Geschªftstªtigkeit von Teilfonds.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft muss in f¿nfzehn Tagen von der 
Vorlegung des revidierten Jahresbericht ATVP ab in der 
Tageszeitung VeŘer die Zusammenfassung des revidierten 
Jahresberichtes und den revidierten Gesamtjahresbericht mit 
Tag der Verºffentlichung der Zusammenfassung des 
revidierten Jahresberichtes auf der Internetseite 
www.infond.si  verk¿nden.  
 
Der vorige Abschnitt wird auch f¿r die ºffentliche 
Verk¿ndung der Zusammenfassung des Halbjahresberichts 
sinnvoll verwendet.  

9.3. Wichtige Rechts - und Geschªftseregnisse sowie sonstige 
Verºffentlichungen  

 
Die Verwaltungsgesellschaft  verk¿ndet unverz¿glich nach 
ihrer Entstehung in der Tageszeitung VeŘer und auf der 
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft  www.infond.si  
wichtige Rechts - und Geschªftseregnisse, die mit dem 
Umbrellafonds, dem Einzelteilfonds oder d er 
Verwaltungsgesellschaft  verbunden sind, und die bedeutend 
den ANTEILWERT des Teilfonds beeinflussen kºnnten.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft  wird unverz¿glich in der 
Tageszeitung VeŘer eine Benachrichtigung ¿ber den 
eventuellen Abbruch des Vertrages mit d er Depotbank und 
¿ber die AbschlieÇung des Vertrages mit einer anderen 
Depotbank verk¿nden.  
 
Sonstige Benachrichtigungen, die die 
Verwaltungsgesellschaft  gemªÇ den Bestimmungen von 
ZISDU-1 verk¿nden muss, werden in der Tageszeitung VeŘer 
und auf der Inter netseite der Verwaltungsgesellschaft 
www.infond.si  verk¿ndet.  
 

http://www.infond.si/
http://www.infond.si/
http://www.infond.si/
http://www.infond.si/
http://www.infond.si/


Prospekt des Umbrellafonds INFOND mit einbezogenen Verwaltungsregeln  

15  

10. ANTEILSCHEINE, AUSGABEN UND R¦CKNAHMEN  

 
Das Vermºgen jedes Teilfonds des Umbrellafonds ist in 
Anteile verteilt.  

10.1. Anteilscheine  

 
Die Anteilsche ine von Teilfonds sind Wertpapiere, deren 
Aussteller die Verwaltungsgesellschaft ist. Der Anteilschein 
jeden Einzelteilfonds lautet f¿r einen Teil, ein oder mehrere 
Anteile und verleiht dem Inhaber des Anteilscheins folgende 
Rechte:  

1. Das Recht von der Verw altungsgesellschaft die 
R¿cknahme von Anteilwerten des Teilfonds, auf die 
der Anteilschein lautet, anzufordern;  

2. Das Recht zur R¿cknahme des 
Proportionalitªtsteiles der Liquidierungsmasse im 
Fall der Liquidierung des Teilfonds.  

 
Alle Anteilscheine von Tei lfonds besitzen folgende 
wesentliche Bestandteile:  

1. Bezeichnung, dass es sich um das Anteilschein des 
Teilfonds handelt,  

2. Namen des Teilfonds  
3. Firma, Sitz und Firmenkennziffer der 

Verwaltungsgesellschaft als Aussteller des 
Anteilscheins,  

4. Firma und Sitz be ziehungsweise Vor - und 
Nachnamen der Person, auf die der Anteilschein 
lautet, sowie die Bezeichnung ¿ber die 
¦bertragbarkeit,  

5. Anzahl der Anteile des Teilfonds, auf die der 
Anteilschein lautet,  

6. Die Verpflichtungen der Verwaltungsgesellschaft 
beziehungswei se die Rechte des Inhabers des 
Anteilscheins,  

7. Seriennummer des Anteilscheins,  
8. Ort und Datum der Herausgabe,  
9. Unterschrift beziehungsweise Faksimileuntersch rift 

von Aufsichtsratsmitgliedern der 
Verwaltungsgesellschaft.  

 
Die Anteilscheine sind Nennwertpap iere. Die 
Verwaltungsgesellschaft f¿hrt eine Inhaberevidenz der 
Anteilscheine, in der der Stand von Anteilscheinen des 
Einzelinhabers gef¿hrt wird.  
 
Die Anteilscheine werden als Schrifturkunde herausgegeben 
und sind nicht auf eine andere Person ¿bertragbar, auÇer im 
Fall der universellen Rechtsnachfolge.  

10.2. Ausgaben und R¿cknahmen  

10.2.1. Ausgab en  

 
Die Anteilscheine werden nur in Geld eingezahlt und zwar in 
Euro (EUR).  
 
Der Ausgabepreis  des Anteilscheins ist dem Produkt der 
Anzahl von Anteilen und d em Anteilwert des Teilfonds 
gleich, erhºht um die Einstiegskosten des Teilfonds, zu denen 
die Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist.  
 
Vor der ersten Ausgabe des Anteilscheins muss der Anleger 
zu den Verwaltungsregeln des Teilfonds beitreten. Der 
Anleger tritt zu den Verwaltungsregeln des Teilfonds so zu, 
dass er die seitens der Verwaltungsgesellschaft jedesmal 
vorgeschriebene Einstiegserklªrung ausf¿llt und 
unterschreibt und sie persºnlich der Verwaltungsgesellschaft 
beziehungsweise einer von der Personen , die die 

Vermarktungsdienstleistung von Teilfonds (die Liste steht auf 
der Internetseite www.infond.si ) im Rahmen ihrer Arbeitszeit 
aushªndigt, weil es noch vor der Unterschrift der 
Einstiegserklªrung nºtig ist die ¦bersicht des Anlegers 
gemªÇ den Vorschriften auf dem Gebiet der Vermeidung von 
Geldwªsche und der Finanzierung von Terrorismus zu 
versichern, ebenso ist die Verwaltungsgesellschaft beim 
Einstieg und bei jeder Ausgabe verpflichtet Verfahren, die 
gemªÇ den Vorschriften auf dem Gebiet der Vermeidung der 
Geldwªsche und der Finanzierung von Terrorismus bestimmt 
sind, auszuf¿hren. Die Verwaltungsgesellschaft 
beziehungsweise Personen, die die 
Vermarktungsdienstleistung von Teilfonds des Umbrellafonds 
verrichten, re ichen dem Anleger vor dem Einstieg zu den 
Verwaltungsregeln des Teilfonds kostenlos den Auszug aus 
dem Prospekt aus, sowie reichen dem Anleger, auf seinen 
Antrag hin, kostenlos das Prospekt mit einbezogenen 
Verwaltungsregeln, den letzten verºffentlichen Jahres- und 
Halbjahresbericht ein. Bei Ber¿cksichtigung der Regel auf 
dem Gebiet der Vermeidung der Geldwªsche und 
Finanzierung von Terrorismus, kann der Anleger auch 
elektronisch mit dem Gebrauch der qualifizierten 
Digitalbestªtigung beitreten. Der Anleger teilt der 
Verwaltungsgesellschaft elektronisch den Antrag f¿r die 
Anmeldung in das Programm der elektronischen 
Vermarktung, die er elektronisch mit dem Gebrauch der 
qualifizierten Digitalbestªtigung unterschreibt, mit. Auf der 
Grundlage des Antrags ¿bermittelt die 
Verwaltungsgesellschaft das Doppelpasswort. Der Anleger 
kann sich nach dem Erhalt von beiden Passworts in das 
Programm der elektronischen Vermarktung anmelden, wobei 
er alle Einsichten in die Stªnde, die Antrªge und die 
Einstiegserklªrungen immer elektronisch mit dem Gebrauch 
der qualifizierten Digitalbestªtigung unterschreibt. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat ein Informationssystem 
errichtet, das ¿berpr¿ft beziehungsweise nur den 
elektronisch richtig unterschriebenen Anleger zulªsst, ebenso 
¿berpr¿ft es die G¿ltigkeit der qualifizierten 
Digitalbestªtigung bei registrierten Beglªubigern. Im Fall 
eines solchen Einstiegs zu den Verwaltungsregeln, ist die 
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet MaÇnahmen zu treffen, 
mit denen sie versichert, dass die erste  Ausgabe des 
Anteilscheins vom Transaktionskonto des Anlegers, das in der 
Einstiegserklªrung angef¿hrt ist, ausgef¿hrt wurde. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann nachtrªglich und in 
bestimmten Fªllen, wegen der Erf¿llung von 
Vorschriftsbestimmungen vom Gebiet  der Vermeidung der 
Geldwªsche und Finanzierung von Terrorismus, vom 
registrierten Beglªubiger der Digitalbestªtigung, Angaben 
¿ber die ¦berpr¿fungsart der Identitªt des Anlegers 
erlangen.  
 
Insofern der Anleger, der zu den Verwaltungsregeln des 
Umbrellafo nds beigetreten ist, keine Mittel in irgendeinem 
Teilfonds des Umbrellafonds eingelegt hat, kann er den 
schriftlichen Antrag stellen, dass er vom Einstieg zu den 
Verwaltungsregeln des Umbrellafonds abtritt. Damit zªhlt 
das Geschªftsverhªltnis als unterbrochen.  
 
Bei jeder Ausgabe von Anteilscheinen zªhlt als Ausgabestag 
der Tag des Geldeingangs auf das Sondergeldkonto des 
Teilfonds. Der Anleger zahlt die Anteilscheine nach dem 
unbekannten Wert ein. Die Einzahlungen , die auf das 
Transaktionskonto bis zur Sch nittstunde eingegangen sein 
wird, wird in die Vermºgenseinheiten des Teilfonds 
hinsichtlich des ANTEILWERT nach dem Stand auf dem 
Abrechnungstag, der ºffentlich auf der Internetseite 
www.infond.si , spªtestens am nªchsten Arbeitstag (T+1) und 
mindestens in einer der Tageszeitungen VeŘer, Delo, Dnevnik 
und Finance  in einem Tag nach der Verk¿ndung auf der 
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft  verk¿ndet wird. 
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Die Geldeingangs , die auf das Transaktionskonto des 
Teilfonds  nach der Schnittstunde des Abrechnungstages T 
eingeht, wird in die Vermºgenseinheiten hinsichtlich des 
ANTEILWERT des nªchsten Abrechnungstages T+1, der 
ºffentlich auf der Internetseite www.infond.si  spªtestens am 
nªchsten Arbeitstag (T+2), in einer der Tageszeitungen VeŘer, 
Delo, Dnevnik und Finance  aber einen Tag nach der 
Verk¿ndung auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft verk¿ndet wird, berechnet. 
 
Schnittstunden, unter Ber¿cksichtigung der 
Investitionsorientierung vo n Teilfonds, bestimmt f¿r jeden 
Teilfond s einzeln, sind im ANHANG F angef¿hrt.  
 
Bei der Ausgaben abrechnung wird die Anzahl von 
Anteilscheinen auf 4 Dezimalstellen gerundet, so dass bei 
Ausgaben keine Geldmittel r¿ckerstattet werden.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft sendet binnen f¿nf Arbeitstagen 
nach der jeweiligen Ausgabe den Auszug des Standes aus der 
Inhaberevidenz von Anteilscheinen, der zugleich eine 
Bestªtigung ¿ber die Aufbewahrung von Anteilscheinen ist, 
in denen angef¿hrt ist:   
- der Geldbetrag, den der Inhaber eingezahlt hat,   
- der Betrag der Einstiegsprovision,  
- die Anzahl von Anteilen des Einzelteilfonds, die der 

Inhaber mit der Ausgabe erworben hat,  
- die Gesamtzahl von Anteilen des Teilfonds, die der 

Inhaber in der Inhaberevidenz von Anteilscheinen 
eingeschrieben hat.  

 
Der Anleger ist v erpflichtet der Verwaltungsgesellschaft alle 
eventuellen  nderungen von Angaben zu melden.  

10.2.2. R¿cknahmen  

 
Der Inhaber von Anteilscheinen kann jederzeit schriftlich 
oder elektronisch mit der Verwendung der qualifizierten 
Digitalbestªtigung die R¿cknahme aller oder nur eines Teils 
des Wertes des Anteilscheins anfordern. Dabei muss er 
seitens der Verwaltungsgesellschaft vorgeschriebenen 
Antragsformular f¿r die R¿cknahme des R¿ckkaufwertes des 
Anteilscheins des Teilfonds ausf¿llen und vollstªndig alle 
angeforderten Angaben anf¿hren.  
 
Den R¿cknahmeantrag kann der Inhaber des Anteilscheins 
per Post oder persºnlich auf die Adresse KBM - INFOND, 
Verwaltungsgesellschaft, GmbH  ï Nova KBM Gruppe , Ulica 
Vita Kraigherja 5, SI -2000 Maribor, oder per Fax auf die 
Nummer 02/229 19 94 beziehungsweise skeniert auf die 
Adresse info@infond.si  oder mit Hilfe der qualifizierten 
Digitalbestªtigung mit dem Gebrauch der Internetseite 
www.infond.si  zukom men lassen. Den R¿cknahmeantrag des 
R¿ckkaufwertes des Anteilscheins ist auch mºglich bei allen 
Personen, die seitens der Verwaltungsgesellschaft f¿r das 
Vermarkten beziehungsweise f¿r die Annahme von 
Einstiegserklªrungen zu den Verwaltungsregeln des 
Umbrellafonds bevollmªchtigt sind, einzureichen. Die 
Verwaltungsgesellschaft fuhr bei der R¿cknahme von 
Anteilscheinen des Teilfonds Verfahren aus, die mit den 
Vorschriften vom Gebiet der Geldwªsche und der 
Finanzierung von Terrorismus bestimmt sind.   
 
Der R¿ckkaufwert von Anteilscheinen ist dem Produkt der 
Anzahl von Anteilen und dem Anteilwert gleich.  
 
Die R¿cknahmen von Anteilscheinen werden nach dem 
unbekannten Wert durchgef¿hrt. Wenn der 
R¿cknahmeantrag des R¿ckkaufwertes des Anteilscheins von 
Schnittstund e des Abrechnungstages T an eingereicht wurde, 
wird bei der Errechnung ANTEILWERT nach dem Stand auf 

dem Abrechnungstag T ber¿cksichtigt. ANTEILWERT des 
Abrechnungstages T wird ºffentlich auf der Internetseite 
www.infon d.si, spªtestens am nªchsten Arbeitstag (T+1) 
verk¿ndet. Bei dem R¿cknahmeantrag des R¿ckkaufwertes 
des Anteilscheins, der nach der Schnittstunde des 
Abrechnungstages T empfangen wird, wird bei der 
Errechnung des R¿ckkaufwertes des Anteilscheins 
ANTEILWERT nach dem Stand des Abrechnungstages T+1, der 
ºffentlich auf der Internetseite www.infond.si  spªtestens am 
nªchsten Arbeitstag (T+2) verk¿ndet wird, ber¿cksichtigt.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft sendet binnen f¿nf Arbeitstagen 
nach dem Erhalt des Antrages, die Verkaufsabrechnung von  
 
Anteilscheinen, in der angef¿hrt sein muss:   
- der Geldbetrag, den der Inhaber schon erhalten hat,  
- die Anzahl von Anteilen des Einzelteilfonds, die der 

Inhaber verkauft hat,  
- die Gesamtzahl von Anteilen f¿r jeden einzelnen 

Teilfonds, die der Inhaber in der Inhaberevidenz von 
Anteilscheinen eingeschrieben hat.  

 
Mit dem Tag der R¿cknahmen enden auch die Rechte des 
Inhabers von Anteilscheinen und damit auch das 
Eigentumsrecht auf dem Proport ionalitªtsteil des 
Einzelteilfonds.  

 
Die R¿cknahmefrist ist hºchstens f¿nf Arbeitstage vom Erhalt 
des R¿cknahmeantrages.  
 
Bis 31. Januar im Kalenderjahr erhªlt der Inhaber, der die 
Anteilscheine teilweise oder ganz im vergangenen Jahr 
eingelºst hat, die Liste aller Verwertungen von 
Anteilscheinen, teilweise oder im Ganzen.  

10.2.3. ¦bergªnge zwischen Teilfonds des Umbrellafonds  

 
Die Anleger kºnnen zwischen Einzelteilfonds des 
Umbrellafonds wechseln, wobei sie zahlung sfrei von 
Einstiegskosten sind, wenn s ie vor dem ¦bergang mindestens 
drei Monate Inhaber von Anteilscheinen irgendeines 
Teilfonds waren.  
 
Es handelt sich um den ¦bergang in einen anderen Teilfonds, 
des Umbrellafonds, wenn:  
- Der Anleger auf dem Antrag f¿r die 

R¿cknahme/¦bertragung des R¿ckkaufwertes des 
Anteilscheins des Teilfonds des Umbrellafonds wªhlt, 
dass die Mittel in einen anderen Teilfonds ¿bertragen 
werden sollen,  

- Nach der Errechnung des R¿ckkaufwerts von Anteilen 
des Teilfonds, aus dem der Anleger ¿bergeht und auf 
der Grundlage der E instiegserklªrung zu dem Teilfonds, 
in dem er ¿bergeht, die Verwaltungsgesellschaft den 
R¿ckkaufwert von verkauften Anteilscheinen aus einem 
Teilfonds auf das Bankkonto eines anderen Teilfonds 
¿bertrªgt.  

 

11. SONSTIGE BESTIMMUNGEN ¦BER DEN UMBRELLA- UND 
DER TEILFONDS  

11.1. Dauer von Teilfonds  

 
Alle Teilfonds des Umbrellafonds INFOND sind f¿r die 
unbestimmte Zeit errichtet.  
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11.2. Einstellung von Aus- und Einzahlungen   

11.2.1. Einstellung von Auszahlungen   

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann in Sonderfªllen und wenn 
das die Sonderumstªnde fordern, wegen des 
Interesseschutzes der Inhaber von Anteilscheinen, 
vor¿bergehend den Ankauf von Anteilen einstellen. Die 
Einstellung des Ankaufes von Anteilen ist nur in Umstªnden 
und unter Bedingungen, die mit dem Beschl uss von ATVP 
¿ber eine nªhere Bestimmung von Fªllen und Umstªnden, 
Verfahren und sonstigen Bedingungen, die erf¿llt sein 
m¿ssen beziehungsweise muss sie der Einzelteilfonds, der 
vor¿bergehend den Ankauf von Anteilen einstellen will, 
erf¿llen muss, mºglich.  
 
ATVP kann auf der Grundlage des Paragraph 82 Punkt 2. Abs. 
2. ZISDU-1 im Interesse der Inhaber von Anteilscheinen des 
Teilfonds oder im Interesse der ¥ffentlichkeit, die 
vor¿bergehende Einstellung des Ankaufes von Anteilen des 
Einzelteilfonds oder aller  Teilfonds des Umbrellafonds 
anfordern.  

11.2.2. Einstellung von Einzahlungen   

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann in  Sonderfªllen und wenn 
das die Sonderumstªnde fordern, vor¿bergehend die 
Ausgaben von Anteilscheinen einiger oder aller Teilfond s des 
Umbrell afonds einstellen. Die Einstellung der Ausgaben von 
Anteilscheinen, kann die Verwaltungsgesellschaft im Fall 
einer Umformung des Teilfonds, im Fall von hohen 
Schwankungen auf den Kapitalmªrkten und der Zusicherung 
der verlªsslichen Wertung von Finanzinstrumenten, der 
Zusicherung der Liquiditªt von Teilfonds, wegen technischer 
Schwierigkeiten bei der Verwaltungsgesellschaft und im Fall 
der Liquidierung anfordern. Die Einstellung von Ausgaben 
wird immer nur vor¿bergehend durchgef¿hrt.  

11.2.3. Benachrichtigung  

 
Die Verwaltungsgesellschaft wird sofort nach dem Antritt der 
Gr¿nde, wegen derer sie vor¿bergehend die Ausgaben 
beziehungsweise R¿cknahmen von Anteilscheinen einstellen 
will, die ¥ffentlichkeit auf der Internetseite www.infond.si , 
in einer der Tageszeitungen VeŘer, Delo, Dnevnik und 
Finance und auf dem Gesamtgeographischengebiet, wo die 
Ausgaben oder R¿cknahmen von Anteilen des Teilfonds 
durchgef¿hrt werden, ATVP und die Aufsichtsorgane aller 
Mitgliedsstaaten und fre mden Lªnder, in denen sie 
gegebenfalls die Anteile des Teilfonds vermarkten wird, 
informieren.  
 
Vom Tag der Verºffentlichung der Benachrichtigung in einer 
der Tageszeitungen VeŘer, Delo, Dnevnik und Finance, und 
bis zum Aufhºren der Einstellung von R¿cknahmen 
beziehungsweise Ausgaben, kºnnen die Anleger keine 
Auszahlungen von Anteilen anfordern beziehungsweise 
Einzahlungen in den Teilfonds verrichten.   

11.3. Verwaltungs¿bertragung  

 
Die Verwaltungsgesellschaft, die den Umbrellafonds verwaltet, 
kann die Ver waltung des Umbrellafonds oder des Einzelfonds an 
eine andere Verwaltungsgesellschaft ¿bertragen.  
 
Im Fall, dass ATVP der Verwaltungsgesellschaft mit einem 
rechtskrªftigen Bescheid die Genehmigung f¿r die Verrichtung 
von Verwaltungsdienstleistungen der In vestitionsfonds entzieht 
beziehungsweise wenn ein Konkursverfahren oder ein 

Verfahren der Zwangsliquidierung ¿ber der 
Verwaltungsgesellschaft begonnen hat, wird eine 
Zwangs¿bertragung der Verwaltung des Umbrellafonds auf eine 
andere Verwaltungsgesellschaft  vorgenommen.  
 
Das Verfahren der ¦bertragung beziehungsweise die 
Zwangs¿bertragung der Verwaltung des Umbrellafonds auf eine 
andere Verwaltungsgesellschaft, bestimmen die entsprechenden 
Bestimmungen von ZISDU -1.  
 
Die ¦bertragungsgesellschaft f¿r die Verwaltung 
beziehungsweise die Depotbank (im Fall einer 
Zwangs¿bertragung) und die Annahmegesellschaft f¿r die 
Verwaltung:  

- verºffentlichen in der Tageszeitung VeŘer die 
Benachrichtigung ¿ber die ¦bertragung der Verwaltung 
des Umbrellafonds oder des Einzelteil fonds in 8 Tagen 
nach dem Erhalt der Genehmigung von ATVP,  

- informieren die Inhaber von Anteilscheinen der 
Teilfonds des Umbrellafonds, dessen Verwaltung 
Gegenstand der ¦bertragung ist ¿ber diese 
¦bertragung in 15 Tagen nach dem Erhalt der 
Genehmigung von ATVP. Zugleich wird den Inhabern 
zusammen mit der Benachrichtigung ein Text des 
verªnderten Auszugs des Prospekts geschickt.  

11.4. Wechsel der Depotbank  

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Depotbank des 
Umbrellafonds mit der Vertragsk¿ndigung mit der bisherigen 
Depotbank und mit der AbschlieÇung des Vertrages mit einer 
anderen Depotbank wechseln.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Depotbank wechseln, 
wenn:  
- die Depotbank nicht alle Verpflichtungen, vereinbart 

gemªÇ dem Vertrag ¿ber die Verrichtung von 
Treuhanddienstleistungen beziehungsweise eventuelle 
andere Absprachen mit der Verwaltungsgesellschaft 
ausf¿hrt beziehungsweise sie nicht richtig ausf¿hrt,  

- sie einschªtzt, dass wegen des ºkonomischen oder 
anderen Nutzens f¿r die Anleger, ein Wechsel 
gerechtfertigt wªre,  

- sie mit seinem Handeln der Verwaltungsgesellschaft und 
den Teilfonds Schaden zuf¿gt,  

- die K¿ndigung im Interesse der Inhaber in Teilfonds des 
Umbrellafonds ist,  

- eine andere Depotbank bessere ºkonomische und/oder 
funktionelle Bedingungen  f¿r die Verrichtung von 
Treuhanddienstleistungen anbietet,  

- oder wenn die Depotbank den Vertrag k¿ndigt.  
 
F¿r die AbschlieÇung eines neuen Vertrags muss sie die 
entsprechende Genehmigung von ATVP einholen.  
 
Nach dem Erwerb der Genehmigung von ATVP schli eÇt die 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag mit der neuen 
Depotbank ab und k¿ndigt den Vertrag, der mit der vorigen 
Depotbank abgeschlossen war. Der Vertrag mit der neuen 
Depotbank tritt erst in Kraft, wenn der Vertrag, der mit der 
vorigen Depotbank abge schlossen wurde, auÇerkrafttritt.  

11.5. Liquidierung  

 
Die Liquidierung des Umbrella - oder Teilfonds ist 
entschuldbar, wenn:  

 der Reinwert des Vermºgens des Teilfonds binnen 
vier Monaten vom Tag an, wo die 
Verwaltungsgesellschaft die Genehmigung von 

http://www.infond.si/
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ATVP ¿ber die Genehmigung f¿r die Verwaltung 
des Teilfonds, nicht 100.000 EUR erreicht,   

 der Reinwert des Vermºgens des Teilfonds unter 
100.000 EUR senkt und in den folgenden dreiÇig 
Tagen nicht wieder 100.000 EUR erreicht.  

 
Die Liquidierung des Umbrella - oder Teilfonds  verrichtet sich 
auch auf der Grundlage des Bescheids der 
Verwaltungsgesellschaft, wenn der Grund eintritt, der in den 
Verwaltungsregeln als Grund f¿r den Beginn des 
Liquidationsverfahrens  des Umbrella - oder Teilfonds  
bestimmt ist.  
 
Zur Liquidi erung des Teilfonds auf der Grundlage des 
Bescheids kann es kommen:  
- im Fall von groÇen Schwankungen oder Diffusionen bei 

der Liquiditªt auf der Grundlage der es zu Unfªhigkeit 
der Auszahlungszusicherung kommen kann;  

- bei Erhºhung des Risikos des Teilfonds in solchem Grad, 
dass es wesentlich den Wert seiner Mittel und damit den 
Wert von Anteilscheinen der Inhaber gefªhrden kann.  

 
Das Liquidierungsverfahren des Umbrella - oder Teilfonds 
sowie die Rechtsfolgen der Liquidierung des Umbrella - oder 
Teilfonds wer den von entsprechenden Bestimmungen von 
ZISDU-1 bestimmt.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft muss ATVP den nªchsten 
Arbeitstag nach dem Antritt des Grundes f¿r den Beginn der 
Liquidierung des Umbrella - oder Teilfonds dar¿ber 
informieren, dass der Grund f¿r den Beginn der Liquidierung 
eingetreten ist.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft muss in 3 Arbeitstagen nach 
dem Antritt des Grundes f¿r den Beginn der Liquidierung des 
Umbrella - oder Teilfonds die Inhaber von Anteilscheinen des 
Teilfonds ¿ber den Beginn der Liquidierung des Umbrella - 
oder Teilfonds und den Rechtsfolgen informieren. In 
derselben Frist muss die Verwaltungsgesellschaft ºffentlich in 
der Tageszeitung VeŘer eine Benachrichtigung ¿ber den 
Beginn der Liquidierung des Umbrella - oder Teilfonds 
verk¿nden.  

11.6. Umgestaltung  

 
Die Verwaltungsgesellschaft  kann gemªÇ ZISDU-1 und den 
Bestimmungen der Verwaltungsregeln den Einzelteilfonds 
umgestalten.  
 
Der Teilfonds gestaltet sich so um, dass sich sein 
Gesamtvermºgen auf einen schon bestehenden oder eben 
gegr¿ndeten Annahmeteil fonds in der Verwaltung derselben 
Verwaltungsgesellschaft  ¿bertrªgt. Nach der verrichteten 
Umgestaltung endet der ¦betragungsteilfonds ohne 
Liquidierungsverfahren, all sein Vermºgen sowie Rechte und 
Verpflichtungen gehen aber auf den Annahme teilfonds ¿ber. 
Die Inhaber von Anteilscheinen der ¦betragungsteilfonds, 
erhalten nach dem durchgef¿hrten Verfahren der 
Umgestaltung die Anteilscheine des ¦bertragungsteilfonds 
nach dem Wechselverhªltnis, der von der 
Verwaltungsgesellschaft  gemªÇ ZISDU-1 und den 
entsprechenden Durchf¿hrungsvorschriften bestimmt ist.  
 
Die Umgestaltung des Teilfonds darf in keinem Fall die 
Vermºgenslage der Inhaber von Anteilscheinen der 
Teilfonds, die an der Umgestaltung beteiligt waren, 
verschlechtern. Der Reinwert von Mit teln des 
Annahmeteilfonds wird nach dem durchgef¿hrten 
Umgestaltungsverfahren mindestens gleich sein, so wie es die 
Summe von Reinwerten der Mittel des ¦bertragungs- 
beziehungsweise der ¦bertragungs- und Annahmeteilfonds 

vor dem Umgestaltungsverfahren war.  Der Gesamtwert aller 
Anteile des Annahmeteilfonds, deren Inhaber die Person 
nach dem durchgef¿hrten Umgestaltungsverfahren wird, 
wird mindestens dem Gesamtwert aller Anteile des 
¦bertragungs- beziehungsweise der ¦bertragungsteilfonds, 
dessen Inhaber die g leiche Person vor dem Verfahren war, 
gleich sein.  
 
Die Anlageziele, die Anlagepolitik und andere 
Bestimmungen von Verwaltungsregeln des Annahme - und 
¦bertragungs- beziehungsweise der ¦bertragungsteilfonds 
d¿rfen sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Die 
letzten verºffentlichen Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit 
des ¦bertragungsteilfonds d¿rfen nicht die Gesamtkosten 
der Geschªftstªtigkeit des ¦bertragungsteilfonds 
beziehungsweise jeden von den ¦bertragungsteilfonds f¿r 
mehr als 30% ¿berschreiten, auÇer wenn die Gr¿ndung eines 
neuen Teilfonds die Folge der Umgestaltung ist. Die 
Umgestaltungsdurchf¿hrung des Teilfonds ist Gegenstand 
der vorangehenden ¦bersicht der Depotbank des 
Umbrellafonds  und des Buchpr¿fers, die Genehmigung f¿r 
die Umgestaltung  wird aber von ATVP herausgegeben. Die 
Umgestaltungskosten belasten die Verwaltungsgesellschaft.   
 
Die Verwaltungsgesellschaft  wird im Zusammenhang mit der 
Umgestaltung des beziehungsweise der Teilfonds ºffentlich 
mindestens eine Benachrichtigung ¿ber die geplante 
Umgestaltungsdurchf¿hrung, eine Benachrichtigung ¿ber 
den geplanten R¿cktritt von der 
Umgestaltungsdurchf¿hrung, eine Benachrichtigung ¿ber 
den Erhalt des Bescheids von der Agentur ¿ber die 
Ausstellung der Genehmigung f¿r die Umgestaltung und 
eine Benachrichtigung ¿ber die durchgef¿hrte Umgestaltung 
verk¿nden.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft  wird die Inhaber von 
Anteilscheinen aller Teilfonds des Umbrellafonds, die bei der 
Umgestaltung beteiligt waren, ¿ber den Erhalt des Bescheids 
des Agentur ¿ber die Ausstellung der Genehmigung f¿r die 
Umgestaltung des Teilfonds informieren.  
 
Der Inhaber des Anteilscheins von irgendeinem Teilfonds, der 
bei der Umgestaltung beteiligt ist, hat das Recht von der 
Verwaltungsgesellschaft eine Kopie der Dokumentation im 
Zusammenhang mit der Umgestaltung, vor allem den 
Umgestaltungsplan, den Bericht des Vorstandes 
beziehungsweise des Aufsichtsrats der 
Verwaltungsgesellschaft ¿ber die Umgestaltung sowie den 
Bericht des Buchpr¿fers und das Gutachten des 
Vermºgenssachwalters des Umbrellafonds ¿ber die 
Umgestaltung, anzufordern. Die Verwaltungsgesellschaft 
muss dem Inhaber von Anteilscheinen des Teilfonds am 
nªchsten Tag vom Erhalt seines schriftlichen Antrags, 
kostenlos Kopien von Dokumenten zusenden. Der Inhaber 
des Anteilscheins des ¦bertragungs- beziehungsweise der 
¦bertragungsteilfonds hat das Recht von der 
Verwaltungsgesellschaft auch den Text mit den 
Verwaltungsregeln des Annahmeteilfonds anzufordern.  
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12. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT  

12.1. Allgemeine Informationen  

12.1.1. Firma, Sitz und Einheitsidentifikation snummer der 
Verwaltungsgesellschaft  

 
Firma:   KBM-INFOND, 

Verwaltungsgesellschaft, GmbH 
ï Nova KBM Gruppe  

Sitz:   Maribor  
Geschªftsadresse:   Ulica Vita Kraigherja 5  
Firmenkennziffer   5822416 
Internetseite:   www.infond.si   
E-Mail:   info@infond.si  
Telefon:   02 / +386 2 229 20 80 
Fax:  02 / +386 2 229 19 94 
Kostenlose Telefonnummer: 080 22 42     

12.1.2. Gr¿ndungsdatum der Verwaltungsgesellschaft  

 
KBM-INFOND, Verwaltungsgesellschaft, GmbH  ï Nova KBM 
Gruppe , wurde am 16.12.1993 auf unbestimmte Zeit 
gegr¿ndet.  

12.1.3. Ort und Zeit f¿r die Mºglichkeit der Einsicht in die 
allgemeinen Gesellschaftsurkunden und den letzten 
revidierten Jahresberich t  

 
Der Gesellschaftsvertrag und der letze verf¿gbare 
Jahresbericht der Verwaltungsgesellschaft stehen jeden 
Arbeitstag auf dem Sitz der Verwaltungsgesellschaft von 9. 
Bis 15. Uhr zur Einsicht. Der letzte revidierte Jahresbericht ist 
auch auf den Internets eiten der Verwaltungsgesellschaft 
www.infond.si  verºffentlicht.  

12.1.4. Nummer und Datum des Bescheids ¿ber die 
Ausstellung der Genehmigung f¿r die Verrichtung der 
Verwaltungsdienstleistung von Investitionsfonds  

 
Die Genehmigung zur Verrichtung der Verwaltung von 
Investitionsfonds, Nr. ġt. 25/16/1/94 wurde von ATVP am 
1.6.1994 herausgegeben.  

12.1.5. Angabe ¿ber das Kapital der Verwaltungsgesellschaft  

 
Im Firmenregister eingeschriebenes und eingezahltes Kapital 
von KBM-INFOND, Verwaltungsgesellschaft, Gmb H ï Nova 
KBM Gruppe, betrªgt 1.460.524,00 EUR.  

12.2. F¿hrungs- und Aufsichtsorgane  

 
Angaben ¿ber Vor- und Nachnamen der 
Aufsichtsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft  sind im 
ANHANG A zu diesem Prospekt angef¿hrt.  
 

13. INFORMATIONEN ¦BER ANDERE PERSONEN  

13.1. Depotbank  

 
Die Depotbank des Umbrellafonds ist Nova Ljubljanska Bank 
AG, Trg republike 2, SI -1520 Ljubljana.  
 
Die Haupttªtigkeit der Depotbank: die Tªtigkeit der Banken  
 

Die Bank von Slowenien hat Nova Ljubljanska Bank, AG am 
24.10.2003 eine Genehmigung f¿r die Verrichtung von 
Treuhanddienstleistungen f¿r Investitionsfonds 
herausgegeben.  
 
ATVP hat am 5.2.2009 eine Genehmigung f¿r die AbschlieÇung 
des Vertrags ¿ber die Verrichtung von 
Treuhanddienstleist ungen f¿r den Umbrellafonds mit Nova 
Ljubljanska Bank, AG herausgegeben.  

13.2. Sonstige Ausf¿hrende der Verwaltungsdienstleistungen 
des Umbrella - und der Teilfonds  

 
Angaben ¿ber Personen, auf die die Verwaltungsgesellschaft  
Einzelverwaltungsdienstleistun gen des Umbrellafonds 
beziehungsweise der Teilfonds ¿bertragen hat, sind im 
ANHANG B angef¿hrt.  

14. AUSSERGERICHTLICHE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 

 
Es ist mºglich die eventuellen Streitigkeiten zwischen den 
Anlegern in Teilfonds des Umbrellafonds sowie d er 
Verwaltungsgesellschaft  und anderen Anbietern von 
Verwaltungsdienstleistungen des Umbrellafonds, mit denen 
die Verwaltungsgesellschaft  Vertrªge ¿ber die ¦bertragung 
von Verrichtung der Einzelverwaltungsdienstleistungen des 
Umbrellafonds abgeschlossen ha t, auÇergerichtlich vor dem 
Festschiedsgericht der Ljubljanska Bºrse, AG, Slovenska 59, 
1000 Ljubljana beizulegen.  
 
Die Anleger kºnnen die Dokumentation ¿ber die Umstªnde, 
in denen es zur auÇergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten kommt bekommen, und  machen sich mit allen 
Elementen des Schemas der auÇergerichtlichen Beilegung 
von Streitigkeiten auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft  www.infond.si , auf ihrem Sitz oder 
an den Aufnahmestellen bekannt.   

15. PERSONEN, DIE F¦R DIE AUSGABE DES PROSPEKTS 
VERANTWORTLICH SIND 

 
Wir sagen aus, dass das Prospekt des Umbrellafonds mit 
einbezogenen Verwaltungsregeln wahrheitsgemªÇe 
Angaben enthªlt und keine Information auslªsst, die von der 
Verwaltungsgesellschaft  als Prospektaussteller angef¿hrt 
werden m¿ssten beziehungsweise ¿ber die sie informiert ist, 
ihr Vorenthalten kºnnte aber den Inhabern von 
Anteilscheinen der Teilfonds oder den potentielle Anlegern 
Schaden zuf¿gen. Das Prospekt des Umbrellafonds mit 
einbezogen en Verwaltungsregeln, enthªlt auch keine 
irref¿hrenden Angaben oder Informationen, die auf 
verschiedene Art und Weise ausgelegt werden kºnnten.  
 
 
Maribor, den 9.7.2010 
 

 
KBM-INFOND, Verwaltungsgesellschaft, GmbH  ï Nova KBM 

Gruppe  
 

Vorstandsvorsitzende  
Matjaģ LorenŘiŘ 

 
 
 

Vorstandsmitglied  
mag. Samo StoniŘ 

http://www.infond.si/
mailto:info@infond.si
http://www.infond.si/
http://www.infond.si/
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ANHANG A: F¦HRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT  

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat ein zweispuriges Verwaltungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat. Die Gesellschaft hat eine 
Zweimitgliedsverwaltung, der Aufsichtsrat ist aber aus vier  Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammengesetzt.   
 
Vorstandsmitglieder f¿r die Verwaltung sind:  
- Matjaģ LorenŘiŘ, Vorstandsvorsitzende  
- Mag. Samo StoniŘ, Vorstandsmitglied  
 
Aufsichtsratsmitglieder d er Verwaltungsgesellschaft sind:  
- Manja Skerniġak, Aufsichtsratsvorsitzende  
- Drago Cotar, Aufsichtsratsmitglied  
- Simon Hvalec, Aufsichtsratsmitglied  
- Dr. Vito Bobek, Aufsichtsratsmitglied  
- Stanko Brglez, Aufsichtsratsmitglied  
 

 

ANHANG B: LISTE VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGSAUSF¦HRENDEN F¦R DIE VERWALTUNG DES UMBRELLA- ODER DER 
TEILFONDS  

 
VERM¥GENSVERWALTUNG  
 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet das Vermºgen der Teilfonds des Umbrellafonds und f¿r die Verrichtung dieser Geschªfte gibt 
es keine Vollmachten a nderer Personen.  
 
ADMINISTRATIVDIENSTLEISTUNGEN 
 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet selber die Administrativdienstleistungen und f¿r die Verrichtung dieser Geschªfte gibt es keine 
Vollmachten anderer Personen.   
 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN  
 
Die Verwaltu ngsgesellschaft hat keine anderen Personen bevollmªchtigt, die Dienstleistungen zu verrichten, die f¿r die 
Vermºgensverwaltung von Teilfonds des Umbrellafonds nºtig sind.  
 

 

ANHANG C: VERMITTLUNGSPROVISION UND EINVERNEHMLICHE PROVISIONSTEILUNG  

 
A. Die Verwaltungsgesellschaft erhªlt im Zusammenhang mit der Verrichtung von Geschªften mit Finanzinstrumenten f¿r die 
Rechnung der Umbrellafonds keine Wirtschaftsprovision.  
 
B. Die Verwaltung sgesellschaft hat keine Einigungen zwischen Verwaltungsgesellschaft und Bºrsenmaklergesellschaft, die sich auf 
die Teilung von Transaktionskosten beziehen, die aus den Mitteln der Teilfonds bezahlt wurden, abgeschlossen.  
 
 

 

ANHANG D: LISTE VON ORGANISERTEN M RKTE  

 
Die Mittel der Teilfonds kºnnen im Rahmen des Anlageziels und ïpolitik nur in die Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes 
angelegt werden:  
1. die eingestuft sind oder mit denen auf der Bºrse der Wertpapiere von Mitgliedsstaaten der Europªischen Union gehandelt wird 

beziehungsweise mit denen auf einen anderen anerk annten, organisierten und der breiteren ¥ffentlichkeit zugªnglichen 
Effektmarkt (OTC) von Mitgliedsstaaten der Europªischen Union, der auf der Internetseite http://www.a -
tvp.si/content.asp?IDm=26 &warn=1 , gehandelt wird  

2. mit denen auf den folgenden Bºrsen der Wertpapiere der Europªischen Lªnder, die nicht Mitgliedsstaaten der Europªischen 
Union sind, gehandelt wird:  

- OMX, Norwegen,  
- SWX Swiss Exchange, Schweiz,  

http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=26&warn=1
http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=26&warn=1


Prospekt des Umbrellafonds INFOND mit einbezogenen Verwaltungsregeln  

21  

- Beogradska berza, Serbien,  
- Makedon ska berza, Makedonien,  
- Sarajevska berza, Bosnien und Herzegowina,  
- ZagrebaŘka burza, Croatien,  

3. mit denen auf den folgenden Bºrsen der Wertpapiere der nicht europªischen Lªnder gehandelt wird:  
- AMEX, USA,  
- NASDAQ, USA,  
- NYSE Euronext, USA,  
- Australian Securities Exchange, Australien,  
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Br asilien,  
- Bolsa de Comercio de Santiago, Chile,  
- Bolsa de Valores de Lima, Peru,  
- Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brasilien,  
- Bolsa Mexicana de Valores, Mexico,  
- Bombay Stock Exchange, Indien,  
- Bourse de Montreal, Kanada,  
- Bursa Malaysia, Malaysia,  
- The Egipti an Exchange,  gypten,  
- Hong Kong Exchanges and Clearing, China,  
- Istanbul Stock Exchange, T¿rkei,  
- National Stock Exchanges of India, Indien,  
- Shanghai Stock Exchange, China,  
- Shenzen Stock Exchange, China,  
- Singapore Exchange, China,  
- Tel-Aviv Stock Exchange, Israel,  
- Tokyo Stock Exchange, Japan,  
- TMX Group, Kanada . 

 

ANHANG E: LISTE VON UMBRELLAFONDS  

 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet folgende Teilfonds:  

 
Die Verwaltungsregeln des Einzelteilf onds sind nªher im ANHANG F dieses Prospekts bestimmt.  

 

 

 

 

ANHANG F: N HERE VERWALTUNGSREGELN DER TEILFONDS  

 
Die Verwaltungsregeln des Einzelteilfonds, so wie sie im ANHANG F dieses Prospekts angef¿hrt sind, werden immer gleichzeitig mit 
den Verwaltungsr egeln aus dem gemeinsamen Teil des Prospekts gebraucht.  

 

 
 
 
 
 
 

I. INFOND Eiche, ausgeglichener Teilfonds  
II. INFOND Uravnoteģeni, ausgeglichener Teilfonds  
III. INFOND Delniġki, Aktienteilfonds  
IV. INFOND úuropa, Aktienteilfonds  
V. INFOND BRIC, Aktienteilfonds  
VI. INFOND Energy, Aktienteilfonds  
VII. INFOND PanAmerica, Aktienteilfonds  
VIII. INFOND Life, Aktienteilfonds  
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I. INFOND Hrast, ausgeglichener  Teilfonds  

 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 5.2.1997  
 
ISIN Kode: SI 0021400476  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDHS  
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Investitionen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit von Bºrsenindexen 
verglichen wird: slowenischer Bºrsenindex LJSE Composite, europªischer Bºrsenindex STOXX Europe 50  Index, Weltbºrsenindex 
MSCI World Index und der europªische Bºrsenindex der Schuldverschreibungen EFFAS Bond Indices Euro Govt All. Die 
Verwaltungsgesellschaft  wird auf die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die Finanzinstrumente investieren, ungeachtet der 
Zusammensetzung vo n Finanzinvestitionen des Indexes, so dass die Verwaltungsart der Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  

  
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 25% und hºchstens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten 
Mªrkten aus dem ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, 
Makedonische Bºrse (Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus 
Zagreb (ZagrebaŘka burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  
und The Egiptian Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden nicht branchenweise oder geographisch begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 35% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne ºffentliche 
internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
 
Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel 
angelegt haben in:  

-  Aktien und Schuldverschreibungen von Einzelausstellern, mit denen sie nicht auf der Bºrse von Wertpapieren in Ljubljana 
handel n. Der Gesamtwert der Aktien von Einzelausstellern, in die mehr als 5% der Mit tel des Teilfonds investiert werden, wird 
nicht 20% aller Mittel des Teilfonds ¿berschreiten;  
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-  Schuldverschreibungen, wenn er der Aussteller ist oder wenn der Mitgliedsstaat European Economic Area (Mitgliedslªnder von 
EU, Island Liechtenstein in Norwege n) oder Mitgliedsstaat von OECD f¿r sie b¿rgt und sie die Bonitªtsnote A1 nach Moody's 
oder eine vergleichbare Bonitªtsnote eines anderen Bonitªtshauses erreichen, und in die Schatzwechsel deren Aussteller er ist 
oder die Bank von Slowenien f¿r sie b¿rgt.  

 
4. Risiken des Teilfonds  
 
 
Der Teilfonds wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem 
Begleichungsrisiko, dem Treuh andsrisiko, dem Liquiditªtsrisiko, dem Zinsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
  
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagerisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als Mittel (Note 6) bewertet*.  
 
*Note 1 -3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere ri skante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen i st bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 1,85% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  

 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berech tigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen 
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
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II. INFOND Uravnoteģeni, ausgeglichener Teilfonds  

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung vo n ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 15.9.1999  
 
ISIN Kode: SI0021400484  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDUV  
 
 
2. Anlageziele   
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit von Bºrsenindexen 
verglichen wird: slowenischer Bºrsenindex LJSE Composite, europªischer Bºrsenindex STOXX Europe 50 Index, Weltbºrsenindex 
MSCI World Index und der europªische Bºrsenindex der Schuldverschreibungen EFFAS Bond Indices Euro Govt All. Die 
Verwaltungsgesellschaft  wird auf die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die Finanzins trumente investieren, ungeachtet der 
Zusammensetzung von Finanzanlagen des Indexes, so dass die Verwaltungsart der Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
  
 
3. Anlagepolitik   
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewerte t eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.  

 
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 25% und hºchstens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten 
Mªrkten aus dem ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, 
Makedonische Bºrse (Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus 
Zagreb (ZagrebaŘka burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  
und The Egiptian Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden ni cht branchenweise oder geographisch begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 35% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne ºffentliche 
internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
 
Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel 
angelegt  haben in:  
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-  Aktien und Schuldverschreibungen von Einzelausstellern, mit denen sie nicht auf der Bºrse von Wertpapieren in Ljubljana 
handelt. Der Gesamtwert der Aktien von Einzelausstellern, in die mehr als 5% der Mittel des Teilfonds investiert werden, wi rd 
nicht 20% aller Mittel des Teilfonds ¿berschreiten;  

- Schuldverschreibungen, wenn er der Aussteller ist oder wenn der Mitgliedsstaat European Economic Area (Mitgliedslªnder von 
EU, Island Liechtenstein in Norwegen) oder Mitgliedsstaat von OECD f¿r sie b¿rgt und sie die Bonitªtsnote A1 nach Moody's 
oder eine vergleichbare Bonitªtsnote eines anderen Bonitªtshauses erreichen, und in die Schatzwechsel deren Aussteller er ist 
oder die Bank von Slowenien f¿r sie b¿rgt.  

 
4. Risiken des Teilfonds  
 
Der Teilfonds  wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem 
Begleichungsrisiko, dem Treuhandsrisiko, dem Liquiditªtsrisiko, dem Zinsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlic h im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagerisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als Mittel (Note 6) bewertet*.  
 
*  Note 1-3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anla ge.  
 
Hinweis  Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft 
sehr schwanken wird.  
 
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 1,85% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berech tigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
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III. INFOND Delniġki, Aktienteilfonds  

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 15.9.1999  
 
ISIN Kode: SI0021400468  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDID  
 
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion  von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit von Bºrsenindexen 
verglichen wird: slowenischer Bºrsenindex LJSE Composite, europªischer Bºrsenindex  STOXX Europe 50 Index und Weltbºrsenindex 
MSCI World Index. Die Verwaltungsgesellschaft  wird f¿r die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die Finanzinstrumente 
investieren, ungeachtet der Zusammensetzung von Finanzanlagen des Indexes, so dass die Verwaltungsart der Mittel des Teilfonds 
aktiv sein wird.  

 
3. Anlagepolitik   
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten inv estiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie: 

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.  

 
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den orga nisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egiptian 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden nicht branchenweise oder geographisch begrenzt sein.  
 
Die Mi ttel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investi ert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfo nds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarkt es angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne ºffentliche 
internationale Organisation, z u der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
 
Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel 
angelegt haben in:  
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-  Aktien und Schuldverschreibungen von Einzelaus stellern, mit denen sie nicht auf der Bºrse von Wertpapieren in Ljubljana 
handelt. Der Gesamtwert der Aktien von Einzelausstellern, in die mehr als 5% der Mittel des Teilfonds investiert wird, wird 
nicht 25% aller Mittel des Teilfonds ¿berschreiten;  

- Schuldverschreibungen, wenn er der Aussteller ist oder wenn der Mitgliedsstaat European Economic Area (Mitgliedslªnder von 
EU, Island Liechtenstein in Norwegen) oder Mitgliedsstaat von OECD f¿r sie b¿rgt und sie die Bonitªtsnote A1 nach Moody's 
oder eine vergle ichbare Bonitªtsnote eines anderen Bonitªtshauses erreichen, und in die Schatzwechsel deren Aussteller er ist 
oder die Bank von Slowenien f¿r sie b¿rgt.  

 
 
4. Risiken des Teilfonds  
 
 
Der Teilfonds wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem 
Begleichungsrisiko, dem Treuhandrisiko, dem Liquiditªtsrisiko, dem Zinsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinan lagerisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
*  Note 1-3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis   
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des T eilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen   
 
Verwaltungsprovision   
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
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IV. INFOND úuropa, Aktienteilfonds  

 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 13.10.2004   
 
ISIN Kode: SI0021400492  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDEU   
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit des Bºrsenindexes  
STOXX Europe 50 Index verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft  wird f¿r die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die 
Finanzinstrumente investieren, ungeachtet der Zusammensetzun g von Finanzinvestitionen des Indexes, so das s die Verwaltungsart 
der Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
 
 
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfo nds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   

  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindesten s 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedonie n, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egiptian 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anlag en des Teilfonds werden regional vor allem in die Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Europªischen Union 
haben oder verrichten dort den ¿berwiegenden Teil ihrer Geschªftstªtigkeit, begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel au ch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit 
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
  
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes angelegt haben, wenn er der Ausste ller ist bzw. die RS oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne ºffentliche 
internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaat en gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
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4. Risiken des Teilfonds  
 
Die Grundfaktoren des Risikos, die mit der Anlage des Anlegers in die Anteilscheine des Teilfonds verbunden sind, sind mit de r 
allgemeinen Wirtschaftslage und den Verhªltnissen vor allem an den Mªrkten der Europªischen Union verbunden. Der Teilfonds 
wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem Risiko der 
Investitionskonzentration und dem Begleichungsrisiko, dem Treuhandrisiko sowie dem Liqu iditªtsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagenrisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
*  Note 1-3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4-7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltun gsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfond s eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom  
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des T eilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
 
5.4. Anfangsanteilwert  
 
Der Anfangsanteilwert des Teilfonds betrªgt 4,17 EUR.  
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V. INFOND BRIC, Aktienteilfonds   

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 12.9.2005  
 
ISIN Kode: SI0021400518  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDBC  
 
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von langfristiger Ertragsfªhigkeit der Mittel, die in Aktien investiert wurden. Der 
Ertrag wird aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen, 
erf¿llt.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit des Bºrsenindexes 
MSCI EM BRIC Index verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft  wird f¿r die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die 
Finanzinstrumente inv estieren, ungeachtet der Zusammensetzung von Finanzanlagen des Indexes, so dass die Verwaltungsart der 
Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
 
 
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.   
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollekt ivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   

  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egipti an 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden regional vor allem in die Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Brasilien, Russland, Indien 
oder China haben oder dort den ¿berwiegenden Teil ihrer Geschªftstªtigkeit verrichten, begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente de s Geldmarktes angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, 
Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne ºffentliche 
internationale Orga nisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
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Ungeachtet der Einschrªnkungen aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel in 
Aktien von Einzelausstellern, mit denen auf den organ isierten Mªrkten von der Liste der organisierten Effektmªrkten wie sie im 3. 
Absatz des Punktes 3 a) dieses Anhangs angef¿hrt sind, angelegt haben. Insofern er mehr als 5% seiner Mittel in die Aktien 
investiert, die seitens des Einze lausstellers herausgege ben wurden, darf der Gesamtwert dieser Anlagen keine 25% aller Mittel des 
Teilfonds ¿berschreiten.  
 
 
4. Risiken des Teilfonds  
 
Die Grundfaktoren des Risikos, die mit der Anlage des Anlegers in den Teilfonds verbunden sind, sind mit der allgemeinen 
Wirtschaftslage und den Verhªltnissen vor allem an den Mªrkten der Lªnder Brasilien, Russland, Indien und China. Der Teilfonds 
wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem Risiko der 
Investitionskonzen tration und dem Begleichungsrisiko, dem Treuhandrisiko, dem Liquiditªtsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagerisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird  als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
* Note 1 -3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der An teilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesells chaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
 
5.4. Anfangsanteilwert  
 
Der Anfangsanteilwe rt des Teilfonds betrªgt 12,52 EUR.  
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VI. INFOND Energy, Aktienteilfonds  

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 12.9.2005  
 
ISIN Kode: SI0021400500  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDEN  
 
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit des Bºrsenindexes 
MSCI World Energy Sector Index verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft  wird f¿r die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in 
die Finanzi nstrumente investieren, ungeachtet der Zusammensetzung von Finanzanlagen des Indexes, so dass die Verwaltungsart 
der Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
  
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewert et eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheit en von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   

  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egiptian 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden regional in die Aktien der Gesellschaften auf den folgenden Gebieten begrenzt sein:  
- Produktion, Distribution, ¥l-, Gas- und Stromhandels,  
- Kohle - und Uranusabtrag,  
- Herstellung der Aus r¿stung f¿r die Fºrderung der Energietrªger sowie r 
- Forschung und Entwicklung von alternativen Energiequellen.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes des Einzelausstellers angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, re gionale 
Gemeinschaft, Einzelmitglieds staat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne 
ºffentliche internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
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Ungeachtet der Einschrªnkung aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel in Aktien 
von Einzelausstellern, mit denen auf den organisierten Mªrkten von der Liste der organisierten Effektmªrkten wie sie im 3. Absatz 
des Punktes 3 a) dieses Anhangs angef¿hrt sind, angelegt haben. Insofern er mehr als 5% seiner Mittel in die Aktien investiert, die 
seitens des Einzelausstellers herausgegeben wurden, darf der Gesamtwert dieser Anlagen keine 25% aller Mittel des Teilfonds 
¿berschreiten.  
 
4. Risiken des Teilfonds  
 
Die Grundfaktoren des Risikos, die mit der Anlage des Anlegers in die Anteilscheine des Teilfonds verbunden sind, sind mit de r 
allgemeinen Wirtschaftslage der Gesellschaften aus den Industrien ¥l und Gas, Grundstoffmaterialien und der Energieversorgung. 
Der Teilfonds wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem Risiko 
der Investitionskonzentration, dem Begleichungsrisiko, dem Treuhandrisiko, dem Liquiditªtsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagenrisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
* Note 1 -3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante A nlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom 
Jahresdurschnittsreinw ert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
 
5.4. Anfangsanteilwert  
 
Der Anfangsanteilwert des Teilfonds betrªgt 12,52 EUR.  
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VII. INFOND PanAmerica, Aktienteilfonds  

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 14.5.2007  
 
ISIN Kode: SI0021400534  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDPA  
 
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erla ngung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit von Bºrsenindexen 
MSCI North America Index und MSCI EM Latin America Index  verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft  wird f¿r die Rechnung 
des Teilfonds seine Mittel in die Finanzinstrumente investieren, ungeachtet der Zusammensetzung von Finanzanlagen des Ind exes, 
so dass die Verwaltungsart der Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
 
 
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teilfonds  
 
Die Mittel des Teilfonds we rden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektiv anlage¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   

  
 
Die Mittel des Teilfond s werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindestens 75% der Mittel des Teilfonds werden i n Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedonien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egiptian 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anlagen des Teilfonds werden regional vor allem auf die Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Lªndern von Nord-, 
Mittel - und S¿damerika haben oder dort den ¿berwiegenden Teil ihrer Geschªftstªtigkeit verrichten, begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibu ngen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im  Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit 
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
b) Anlageneinschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarkt es investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes des Einzelausstellers angelegt haben, wenn er der Aussteller is t bzw. die RS oder ihre lokale, regionale 
Gemeinschaft, Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne 
ºffentliche internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
 
Ungeachtet der Einschrªnkung aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel in Aktien 
von Einzelausstellern, mit denen auf den organisierten Mªrkten von der Liste der organisierten Effektmªrkten wie sie im 3. Absatz 
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des Punktes 3 a) dieses Anhangs angef¿hrt sind, angelegt haben. Insofern er mehr als 5% seiner Mittel in die Aktien investiert, die 
seitens des Einzelausstellers herausgegeben wurden, darf der Gesamtwert dieser Anlagen keine 25% aller Mittel des Teilfonds 
¿berschreiten.  
 
 
4. Risiken des Teilfonds  
 
Die Grundfaktoren des Risikos, die mit der Anlage des Anlegers in die Anteilscheine des Teilfonds verbunden sind, sind mit de r 
allgemeinen Wirtschaftslage und den Verhªltnissen vor allem an den Mªrkten der Lªnder aus Nors-, Mittel - und S¿damerika. Der 
Teilfonds wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem Risiko der 
Investitionskonzentration und dem Begleichungsrisiko, dem Tre uhandrisiko, dem Liquiditªtsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt.  
 
Das Allgemeinanlagenrisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
* Note 1 -3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetztheit von Anlagen des Teilfonds ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wir d.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgabe bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlu ng auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wurde.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Die Depotbank ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen 
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
 
5.4. Anfangsanteilwert  
 
Der Anfangsanteilwert des Teilfonds betrªgt 12,52 EUR.  
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VIII. INFOND Life, Aktienteilfonds  

 
 
1. Gestaltungsdatum des Teilfonds und ISIN Kode  
 
Herausgebungsdatum der Genehmigung von ATVP f¿r die Verwaltung des Teilfonds. 14.5.2007  
 
ISIN Kode: SI0021400526  
 
Bezeichnung des Anteilscheins: INDL F  
 
 
2. Anlageziele  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erlangung von Ertrªgen aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und 
Zinsen, bei entsprechender Diffusion von Anlagen.  
 
Die Erf¿llung von Anlagezielen wird so ermittelt, dass die Ertragsfªhigkeit des Teilfonds mit der Ertragsfªhigkeit des Bºrsenindexes 
MSCI World Health Care Index  verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft  wird auf die Rechnung des Teilfonds seine Mittel in die 
Finanzinstrumente investieren, ungeachtet der Zusamm ensetzung von Finanzanlagen des Indexes, so das s die Verwaltungsart der 
Mittel des Teilfonds aktiv sein wird.  
 
 
3. Anlagepolitik  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in Anlagen investiert, die als Marktunterbewertet eingeschªtzt werden.  
 
a) Anlagen des Teil fonds  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in folgende Arten von Finanzinstrumenten investiert:  
- ¦bertragbare Wertpapiere, wie:  

- Eigentumswertpapiere und  
- Schuldnerwertpapiere  

- Instrumente des Geldmarktes,  
- Einheiten von Kollektivinvestitions¿bernahmen sowie,  
- Bankdepots.   

  
 
Die Mittel des Teilfonds werden in  angef¿hrte Finanzinstrumente mit Ber¿cksichtigung von Allgemeineinschrªnkungen, die im 
gemeinsamen Teil des Prospekts bestimmt sind, und gemªÇ den Einschrªnkungen in diesem Kapitel, investiert.  
 
Mindest ens 75% der Mittel des Teilfonds werden in Eigentumswertpapiere, mit denen auf den organisierten Mªrkten aus dem 
ANHANG D dieses Prospekts gehandelt wird, auÇer der Belgrader Bºrse (Beogradska berza), Serbien, Makedonische Bºrse 
(Makedonska berza), Makedon ien, Bºrse von Sarajevo (Sarajevska berza), Bosnien und Herzegowina, Bºrse aus Zagreb (ZagrebaŘka 
burza), Croatien, Bolsa de Comercio de Santiago, Chile, Bolsa de Valores de Lima, Peru, Bursa Malaysia, Malaysia  und The Egiptian 
Exchange,  gypten.  
 
Die Anl agen des Teilfonds werden branchenweise vor allem auf die Aktien von Gesellschaften vom Gebiet der Biotechnologie und 
Bio-Wissenschaft, Gesundheitsdienstleistungen, Hersteller, Distributoren und Medikamentenverkªufer, medizinischer Ausr¿stung 
und Hilfsmitt el begrenzt sein.  
 
Die Mittel des Teilfonds werden auch in alle Arten von Schuldverschreibungen ungeachtet deren Fªlligkeit und mit der Bonitªtsnote 
mindestens Baa nach der Einschªtzung Moody's beziehungsweise mit der gleichwertigen Einschªtzung von anderen Bonitªtshªusern 
investiert.  
 
Der Teilfonds wird die Mittel auch in andere Wertpapiere im Verfahren deren Erstverkaufs und Instrumente des Geldmarktes, mit  
denen ¿blicherweise nicht auf dem organisierten Markt gehandelt wird, investieren.  
 
b) Anlagenei nschrªnkungen  
 
Der Teilfonds wird seine Mittel in Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes investieren, wo ausnahmsweise eine hºhere 
Exponiertheit gegen¿ber den Ausstellern erlaubt ist, und zwar wird er hºchstens 25% der Mittel in Marktwertpapiere bzw. 
Instrumente des Geldmarktes des Einzelausstellers angelegt haben, wenn er der Aussteller ist bzw. die RS oder ihre lokale, re gionale 
Gemeinschaft, Einzelmitgliedsstaat der Europªischen Union oder ihre lokale, regionale Gemeinschaft, fremder Staat oder einzelne 
ºffentliche internationale Organisation, zu der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten gehºren, f¿r sie b¿rgt.  
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Ungeachtet der Einschrªnkung aus Punkt 1 a) Unterpunkt 1.3. des Prospekts wird der Teilfonds hºchstens 10% seiner Mittel in Aktien 
von Einzelausstellern, mit denen auf den organisierten Mªrkten von der Liste der organisierten Effektmªrkten wie sie im 3. Absatz 
des Punktes 3 a) dieses Anhangs angef¿hrt sind, angelegt haben. Insofern er mehr als 5% seiner Mittel in die Aktien investiert, die 
seitens des Einzelausstellers herausgegeben wurden, darf der Gesamtwert dieser Anlagen keine 25% aller Mittel des Teilfonds 
¿berschreiten.  
 
 
4. Risiken des Teilfonds   
 
Die Grundfaktoren des Risikos, die mit der Anlage des Anlegers in die Anteilscheine des Tei lfonds verbunden sind, sind mit der 
allgemeinen Wirtschaftslage und den Verhªltnissen im Gesundheitszweig bzw. den Branchengruppen innerhalb des 
Gesundheitszwei gs verbunden. Der Teilfonds wurde beim Investieren ausgeprªgt vor allem folgenden Formen von Risiken 
ausgesetzt: dem Marktrisiko, dem Risiko der Investitionskonzentration und dem Begleichungsrisiko, dem Treuh andrisiko,  dem 
Liquiditªtsrisiko sowie dem Wªhrungsrisiko.  
 
Die Einzelarten von Risiken sind inhaltlich im 3. Kapitel dieses Prospekts bestimmt .  
 
Das Allgemeinanlagenrisiko in der Kategorie aller Teilfonds wird als hoch (Note 8) bewertet*.  
 
* Note 1 -3 bedeutet eine niedrige riskante Anlage, Note 4 -7 mittlere riskante Anlage, Note 8 -10 hoch riskante Anlage.  
 
Hinweis  
Wegen der Zusammengesetzthe it von Anlagen des Teilfonds ist  es sehr wahrscheinlich, dass der Anteilwert in der Zukunft sehr 
schwanken wird.  
 
 
5. Sonstige Besonderheiten der Verwaltungsregeln  
 
5.1. Schnittstunde der Ausgabe  bzw. R¿cknahme von Anteilscheinen  
 
Die Schnittstunde der Ausgaben  bzw. R¿cknahmen von Anteilscheinen ist jeder Abrechnungstag bis 09.00:00 Uhr des Tages, wo die 
Einzahlung  auf einem speziellen Bankkonto des Teilfonds eingegangen ist bzw. als der Antrag f¿r die R¿cknahme des Wertes von 
Anteilscheinen gestellt wur de.  
 
5.2. Provisionen  
 
Verwaltungsprovision  
Die Verwaltungsgesellschaft ist f¿r die Verwaltung des Teilfonds zu einer Jahresprovision in Hºhe von 2,10% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
Provision f¿r Treuhanddienstleistungen  
Der Sachwalter ist f¿r die Verrichtung von Treuhanddienstleistungen zu einer Provision in Hºhe von 0,05% vom 
Jahresdurschnittsreinwert der Mittel des Teilfonds berechtigt.  
 
5.3. ¦bertragbarkeit von Anteilscheinen  
 
Die Anteilscheine des Teilfonds sind nicht ¿bertragbar.  
 
5.4. Anfangsanteilwert  
 
Der Anfangsanteilwert des Teilfonds betrªgt 12,52 EUR.  
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ANHANG G: ANGABEN ¦BER DIE GESCH FTST TIGKEIT VON TEILFONDS
1
 

 
In der Tabelle sind Angaben ¿ber die Geschªftstªtigkeit des Einzelteilfonds, mit der Angabe der Gesamtkosten der 
Geschªftstªtigkeit, des Wendegrades von Anlagen und der vergangenen Ertragsfªhigkeit des Teilfonds hinsichtlich des Einzeljahres., 
dargestellt. In der Tabelle ist nicht die Jahres Ertragsfªhigkeit von Teilfonds, deren Geschªftstªtigkeitsperiode k¿rzer als ein Jahr ist, 
dargestellt.  
 
Hinweis  
Die erreichte vergangene Ertragsfªhigkeit von Anlagen in Anteilscheine des Teilfonds ist kein Vorzeiger ihrer Ertragsfªhigkeit in 
der Zukunft.  
Bei internationalen Vergleichen der Ertragsfªhigkeit m¿ssen die verschiedenen Steuerregime, die die Ertragsfªhigkeitserrechnung 
beeinflussen kºnnten, beachtet werden.  
 
 

Name des 
Teilfonds  

 TER* in 
der 
Periode 
1.7.2009-
30.6.2010 

 PTR** in 
der 
Periode 
1.7.2009-
30.6.2010 

Vergangene Ertragsfªhigkeit  des Teilfonds hinsichtlich des Einzeljahres  

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

INFOND Hrast   1,94% 22,63% 19,6% -40,5%  16,0% 17,3% 7,1% 16,8% 17,0% 51,7% 20,9% 4,3% 

INFOND 
Uravnoteģeni 

1,94% 28,32 % 17,9% -39,5% 15,8% 15,9% 7,5% 17,2% 16,1% 49,9%  25,0% 12,0% 

INFOND 
Delniġki  

1,95% 53,17% 23,2% -48,6%  29,3% 22,1% 7,3% 17,9% 20,1% 47,1% 29,2% 9,0%  

INFOND 
úuropa 

1,95% 59,02% 27,2% -51,7% 10,9% 18,1% 21,0% / / / / / 

INFOND  
BRIC 

2,03% 26,91% 69,3% -54,5% 47,2% 38,6%  / / / / / / 

INFOND 
Energy  

1,95% 41,37% 36,7% -47,8% 25,4% 16,5% / / / / / / 

INFOND 
PanAmerica  

1,97% 22,56% 27,8% -31,7% / / / / / / / / 

INFOND  
Life  

1,99% 9,83% 14,1% -13,1% / / / / / / / / 

 
 
*TER ï Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit von Teilfonds (geªuÇert im Prozentsatz vom durchschnittlichen zwºlfmonatigen 
Reinwert von Mitteln des Teilfonds)   
 
Bemerkung  
Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit des Teilfonds belasten das Vermºgen des Teilfonds und belasten nicht unmittelbar die Inhaber 
von Anteilscheinen. Die Gesamtkosten der Geschªftstªtigkeit schlieÇen alle Kosten der Geschªftstªtigkeit des Einzelteilfonds in der 
angef¿hrten Periode ein, einschlieÇlich der Provision f¿r die Verwaltung und die Provision f¿r Treuhanddienstleistungen, auÇer der 
Transaktionskosten und damit Kosten von vergleichbaren Kosten. Die Kosten der Geschªftstªtigkeit von Teilfonds kºnnen in der 
Zukunft hoher oder niedriger von den dargestellten sein.  

  
**PTR ï Wendegrad von Anlagen des Teilfo nds (geªuÇert im Prozentsatz vom durchschnittlichen zwºlfmonatigen Reinwert von 
Mitteln des Teilfonds)   
 
Bemerkung  
Der Wendegrad von Anlagen messt die Aktivitªt der Vermºgensverwaltung des Teilfonds, wobei der hºhere Grad in der Regel eine 
aktivere Verwal tung bedeutet, gleichzeitig aber auch hºhere Transaktionskosten, die das Vermºgen des Teilfonds belasten.  
 
Die chronologische ¦bersicht aller bisher ausgerechneten TER und PTR ist auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 
www.infond.si zugªnglich.  
 
 
 

 

ANHANG H: LISTE VON AUFNAMHESTELLEN IN DER REPUBLIK SLOWENIEN  

 

                                                 
1 In der Tabelle angef¿hrten Angaben ¿ber die Geschªftstªtigkeit vor dem Jahr 2009  weisen die  Geschªftstªtigkeit von Fonds aus, 
die jetzt in Teilfonds des Umbrellafonds INFOND umgestaltet wurden.  
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Rechts- und nat¿rliche Personen, die von der Verwaltungsgesellschaft ermªchtigt wurden, die Marktgeschªfte von Teilfonds zu 
verrichten und die Anteilscheine zu verkaufen, sind auf der In ternetseite der Verwaltungsgesellschaft www.infond.si angef¿hrt. 
Hinsichtlich des Angef¿hrten ist es auch mºglich, bei diesen Personen zu den Verwaltungsregeln des Einzelteilfonds beizutreten.  

 

ERG NZENDE INFORMATIONEN F¦R ¥STERREICHISCHE ANLEGER 

 
Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber der  Umbrellafonds Infond in der Republik ¥sterreich, indem 
sie den Prospekt mit Bezug auf den Vertrieb in ¥sterreich prªzisieren und ergªnzen: 
 
Kreditinstitut im Sinne des Ä 34 des Bundesgesetzes ¿ber die Kapitalanlagefonds (InvFG 93) 
 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Telefon 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139. 
 
Das vorgenannte Kreditinstitut hat bestªtigt, dass es die Voraussetzungen des Ä 23 Abs. 1 InvFG 93 erf¿llt. 
 
Stelle, bei der die Anteilinhaber (ĂAnlegerñ) die vorgeschriebenen Informationen im Sinne der ÄÄ 34, 35 und 38 InvFG 93 beziehen 
kºnnen 
 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Telefon 0043 (0)-50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139. 
 
Publikumsorgan  
 
Die jeweiligen Nettoinventarwerte der Subfonds sowie alle ¿brigen Bekanntmachungen an die Anleger werden in ĂWiener 
Zeitungñ und in elektronische Form auf die Internet -Seite www.infond.si/de  publiziert.  
 
Beherrschender Einfluss  
 
Es liegen dem Umbrellafonds Infond keine Informationen vor, welche die Annahme zulassen, dass einzelne Anleger oder andere 
Personen/Firmen auf den Umbrellafonds Infond mittelbar oder unmit telbar einen beherrschenden Einfluss aus¿ben kºnnen. 
 
Steuerliche Situation in ¥sterreich 
 
Beim Umbrellafonds Infond handelt es sich um einen auslªndischen Kapitalanlagefonds im Sinne des Ä 42 InvFG 
(Investmentfondsgesetz) 1993, dessen Anteile in ¥sterreich ºffentlich angeboten werden d¿rfen und dessen aussch¿ttungsgleiche 
Ertrªge durch die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG als in ¥sterreich ansªssiger steuerlicher Vertreter gegen¿ber den 
ºsterreichischen Abgabenbehºrden im Sinne des Ä 40 Abs 2 Z 2 InvFG 93 idF BGBl. I 2004/180 bestellt ist, nachgewiesen werden. Die 
Aussch¿ttungen sowie die aussch¿ttungsgleichen Ertrªge der einzelnen Fonds unterliegen in ¥sterreich der Einkommens- bzw. 
Kºrperschaftssteuerpflicht. Soweit eine tatsªchliche Aussch¿ttung des Jahresgewinnes unterbleibt, gelten gemªÇ Ä 40 Abs 2 Z 1 
InvFG 93 idF BGBl. 2004/180 mit der Auszahlung der Kapitalertragsteuer (vgl. Ä 13 InvFG) und nach Abzug der daf¿r anfallenden 
Kosten sªmtliche im abgelaufenen Geschªftsjahr angefallene, nicht ausgesch¿ttete Zinsen, Dividenden, aussch¿ttungsgleiche 
Ertrªge von im Fondsvermºgen befindlichen Anteilen an anderen in- oder auslªndischen Kapitalanlagefonds, Substanzgewinne bei 
nicht im Betriebsvermºgen gehaltenen Anteilscheinen, und sonstige Ertrªge an die Anteilinhaber in dem aus dem Anteilsrecht sich 
ergebenden AusmaÇ als ausgesch¿ttet (aussch¿ttungsgleiche Ertrªge). Wird diese Auszahlung nicht innerhalb von vier Monaten 
nach Ende des Geschªftsjahres vorgenommen, gelten die nicht ausgesch¿tteten Jahresgewinne nach Ablauf dieser Frist als 
ausgesch¿ttet  
 
Aufgrund Ä 40 Abs 1 InvFG idF BGBl. I 2003/71 gelten f¿r nicht im Betriebsvermºgen gehaltenen Anteilsscheine auslªndischer 
Investmentfonds 20 % der realisierten Substanzgewinne aus Aktien und Aktiend erivate als Eink¿nfte aus Spekulationsgeschªften 
und sind einer 25%igen Besteuerung zu unterwerfen, gleich, ob diese Substanzgewinne thesauriert oder ausgesch¿ttet werden Die 
¿brigen 80% der Substanzgewinne aus Aktien und Aktienderivaten, sowie 100% der Substanzgewinne aus Renten und 
Rentenderivaten sind steuerfrei, sofern die Anteilsscheine nicht im Betriebsvermºgen gehalten werden. Der Anteilsinhaber, der die 
Anteilsscheine im Privatvermºgen hªlt, muss somit die steuerpflichtigen aussch¿ttungsgleichen Ertrªge und 20% der realisierten 
Substanzgewinne aus Aktien und Aktienderivaten, in seine Einkommenssteuererklªrung aufnehmen. Diese Ertrªge sind mit einem 
25%-igem Steuersatz zu versteuern. Die Einkommensteuer f¿r Substanzgewinne und f¿r die aussch¿ttungsgleichen Ertrªge (gilt f¿r 
Zufl¿sse ab dem 1.4.2003) gilt damit als abgegolten. Beim betrieblichen Anleger unterliegen die gesamten Substanzgewinne, sowie 
die Aussch¿ttungen bzw. aussch¿ttungsgleichen Ertrªge der Einkommens- bzw. Kºrperschaftssteuer. 
 
Allfªllige Aussch¿ttungen an die Anleger unterliegen der 25%-igen Kapitalertragsteuer. Mit Abzug der Kapitalertragsteuer gilt 
beim privaten Anleger die Einkommensteuer als abgegolten.  
 
In Ä 42 Abs 4 InvFG ist eine zusªtzliche Abzugsbesteuerung (Sicherungssteuer) vorgesehen. Die depotf¿hrende Bank muss zum 31.12. 
eines jeden Jahres 1,5 % vom letzten im Kalenderjahr festgesetzten R¿cknahmepreis einbehalten und als Kapitalertragsteuer 
abf¿hren. Bei unterjªhrigen Verkauf oder ¦bertrag ins Ausland ist als Basis f¿r die von der Bank abzuziehende Kapitalertragsteuer 
0,5% je angefangenem Kalendermonat vom R¿cknahmepreis anzusetzen, davon sind wieder 25% Kapitalertragsteuer zu berechnen. 
Der Abzug der Sicherungssteuer f¿hrt nicht zur Endbesteuerung, diese Steuer kann aber im Rahmen der Veranlagung auf die 
Steuerschuld angerechnet werden. Die Sicherungssteuer unterbleibt, wenn der Steuerpflichtige der depotf¿hrenden Bank eine 
Bestªtigung der Abgabenbehºrde vorlegt, dass er seiner Offenlegungspflicht in Bezug auf den konkreten auslªndischen Fondsanteil 
nachgekommen ist.  
 

http://www.infond.si/de
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Bei VerªuÇerung eines Anteilsrechtes ist ein auf den VerªuÇerungszeitpunkt bezogener (taggenauer) Nachweis der 
aussch¿ttungsgleichen Ertrªge vorzulegen. Fehlt ein solcher, hat eine Schªtzung gem. Ä 184 BAO zu erfolgen; dabei ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem bei der VerªuÇerung und dem letzten im abgeschlossenen Kalenderjahr festgesetzten 
R¿cknahmepreis anzusetzen. Es bestehen keine Bedenken von einer Schªtzung abzusehen, wenn der Anteilsinhaber die 
aussch¿ttungsgleichen Ertrªge auf einen spªteren Zeitpunkt (unter Umstªnden zum Ende des Geschªftsjahres) nachweist. 
 
Aufgrund des Abgabenªnderungsgesetzes 2004 (BGBl. I 180/2004) unterliegen ab 1.Juli 2005 die im Privatvermºgen 
steuerpflichtigen Substanzgewinn e sowie die aussch¿ttungsgleichen Ertrªge einem Kapitalertragsteuerabzug durch die 
kuponauszahlende Stelle, wenn und sofern die Kapitalertragsteuer auf die direkt oder indirekt vereinnahmten Zinsertrªge gemªÇ Ä 
93 Abs 2 Z 3 sowie Ä 93 Abs 3 Z 1 bis 3 EStG (Einkommensteuergesetz) inklusive Ertragsausgleich auf tªglicher Basis durch die 
auslªndische Kapitalanlagegesellschaft verºffentlicht werden (vgl. Ä 93 Abs 5 Z 5, Ä 95 Abs 2 EStG idF BGBl. I 180/2004 sowie Ä 40 
InvFG idF BGBl. I 180/2004). Erfolgen die ob genannte Verºffentlichung und die Meldung durch die auslªndische 
Kapitalanlagegesellschaft, ist ein Unterbleiben der Sicherungssteuer vorgesehen.  
 
Im Besonderen ist im Privatvermºgen die Spekulationsfrist von einem Jahr f¿r An- und Verkªufe von Wertpapieren zu beachten (Ä 
30 EStG). 
 
Inlªndischer steuerlicher Vertreter im Sinne des Ä 40 Abs 2 Z 2 InvFG 93 iVm Ä 42 InvFG 93 idF BGBl. I 180/2004 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Telefon 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139. 
 
Weitere Angaben  
 
Die Performance der Subfonds seit deren Aktivierung ist aus den entsprechenden Rechenschaftsberichten der betreffenden 
Geschªftsjahre des Umbrellafonds Infond ersichtlich und kºnnen beim inlªndischen Vertreter im Sinne des Ä 40 Abs 2 Z 2 InvFG 93 
idF BGBl. I 2004/180 eingesehen werden.  
 
Die R¿cknahmepreise der Anteile an den Subfonds des Umbrellafonds Infond werden in ĂWiener Zeitungñ und in elektronische 
Form auf die Internet -Seite www .infond.si/de  publiziert.   
 
Der Vertrieb von Anteilen des Umbrellafonds Infond ist gemªÇ Ä 36 InvFG 93 der Finanzmarktaufsicht ¥sterreich angezeigt worden. 
 
Der deutsche Wortlaut des Prospektes sowie der sonstigen Unterlagen und Verºffentlichungen ist f¿r den Vertrieb innerhalb der 
Republik ¥sterreich maÇgebend. 
 
Die Gesellschaft kann jederzeit Anteile in neuen, zusªtzlichen Subfonds ausgeben. Dieser Prospekt wird jeweils dementsprechend 
ergªnzt. 
 
Anteile kºnnen zur¿ckgenommen werden zu einem Preis, wie er im Kapitel ĂR¿cknahme von Anteilenñ beschrieben wird. 
 
Anteile kºnnen gemªss der im Kapitel ĂUmtausch von Anteilenñ beschriebenen Formel umgetauscht werden. 
 
Zeichnungen werden nur auf der Basis des g¿ltigen Prospektes in Verbindung mit (i) dem zuletzt erschienen gepr¿ften 
Jahresbericht der Gesellschaft oder (ii) dem zuletzt erschienen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht 
verºffentlicht wurde, entgegengenommen. 
 
Dieser Prospekt gilt nicht als Angebot oder Werbung in denjenigen Rechtsordn ungen, in denen ein derartiges Angebot oder eine 
derartige Werbung unzulªssig ist oder in denen Personen, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Werbung unterbreiten, 
dazu nicht befugt sind bzw. in denen es f¿r Personen gegen das Gesetz verstºÇt, ein derartiges Angebot oder eine derartige 
Werbung zu erhalten.  
 
Die Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem aktuellen Recht und den Usancen des Republik Slowenien und kºnnen deshalb 
 nderungen unterworfen sein. 
 
Potentielle Kªufer von Anteilen sind angehalten, sich ¿ber die f¿r sie relevanten Devisenbestimmungen sowie ¿ber die sie 
betreffenden rechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen selber zu informieren.  
 
Hinweis gemªÇ Ä 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG): 
 
1. Hat ein Verbraucher eine Vertragserkl ªrung zu Anteilen dieses Investmentfonds weder in den vom Unternehmer f¿r seine 
geschªftlichen Zwecke dauernd gen¿tzten Rªumen noch bei einem von diesem daf¿r auf einer Messe oder einem Markt 
ben¿tzten Stand abgegeben, so kann der Verbraucher von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zur¿cktreten.  

 
2. Dieser R¿cktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklªrt werden. Die Frist 

beginnt mit der Ausfolgung dieses Prospektes zu laufen.  
 
3. Der R¿cktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es gen¿gt, wenn der Verbraucher ein Schriftst¿ck, das seine 
Vertragserklªrung oder die des Unternehmens enthªlt, dem Unternehmer oder dessen Beauftragten der an der 
Vertragsverhandlung mitgewirkt hat, mit einem Vermerk z ur¿ckstellt, der erkennen lªsst, dass der Verbraucher das 
Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Zur Wahrung der Frist gen¿gt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufes.  
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4. GemªÇ Ä 12 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) kommt beim Erwerb von Anteilen an Kapitalanlagefonds das R¿cktrittsrecht 
gemªÇ Ä 3 KSchG auch zur Anwendung, wenn der Verbraucher selbst die geschªftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder 
dessen Beauftragten zwecks SchlieÇung des Vertrages angebahnt hat.  

 
In ¥sterreich sind nachfolgend angef¿hrte Fonds zum ºffentlichen Vertrieb zugelassen: 
 
Umbrellafonds Infond mit den Teilfonds  

 Infond BRIC, Aktienteilfonds  
 
 
Diese ergªnzenden Informationen wurden im Juni 2009 erstellt. 
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